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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1447/2007 DES RATES

vom 4. Dezember 2007

zur Festsetzung der Orientierungspreise und der gemeinschaftlichen Produktionspreise für
bestimmte Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2008 gemäß der Verordnung (EG) Nr.

104/2000

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson-
dere auf Artikel 18 Absatz 3 und Artikel 26 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 104/2000 sehen die Festsetzung eines
Orientierungspreises und eines gemeinschaftlichen Pro-
duktionspreises zur Bestimmung des Preisniveaus zur
Marktintervention für bestimmte Fischereierzeugnisse
für jedes Fischwirtschaftsjahr vor.

(2) Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 ist für jedes bzw. jede der in den Anhängen
I und II der genannten Verordnung aufgeführten Erzeug-
nisse oder Erzeugnisgruppen ein Orientierungspreis fest-
zusetzen.

(3) Aufgrund der derzeit verfügbaren Preisangaben für die
betreffenden Erzeugnisse und der in Artikel 18 Absatz
2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegten Krite-
rien sollten die Orientierungspreise im Fischwirtschafts-
jahr 2008 je nach Fischart angehoben, beibehalten oder
gesenkt werden.

(4) Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 ist der gemeinschaftliche Produktionspreis für
die in Anhang III der genannten Verordnung aufgeführ-

ten Erzeugnisse festzusetzen. Es empfiehlt sich, den ge-
meinschaftlichen Produktionspreis nur für eines dieser
Erzeugnissefestzusetzen und den gemeinschaftlichen Pro-
duktionspreis für die anderen Erzeugnisse mittels der
Anpassungskoeffizienten zu errechnen, die durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 802/2006 der Kommission vom
30. Mai 2006 zur Festsetzung der Anpassungskoeffizien-
ten für Fische der Gattungen Thunnus und Euthynnus (2)
festgelegt worden sind.

(5) Aufgrund der in Artikel 18 Absatz 2 erster und zweiter
Gedankenstrich sowie in Artikel 26 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegten Kriterien sollte
der gemeinschaftliche Produktionspreis für das Fischwirt-
schaftsjahr 2008 angepasst werden.

(6) Aus Gründen der Dringlichkeit ist es wichtig, eine Aus-
nahme von der in Abschnitt I Nummer 3 des dem Ver-
trag über die Europäische Union beigefügten Protokolls
über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der
Europäischen Union genannten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2008 werden die Orientierungspreise gemäß Artikel 18 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 in Anhang I der vor-
liegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2008 werden die gemeinschaftlichen Produktionspreise gemäß
Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 in
Anhang II der vorliegenden Verordnung festgesetzt.
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(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1759/2006 (ABl. L 335 vom 1.12.2006,
S. 3). (2) ABl. L 144 vom 31.5.2006, S. 15.



Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 4. Dezember 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

F. TEIXEIRA DOS SANTOS
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ANHANG I

Anhänge
Art

Erzeugnisse der Anhänge I und II der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Aufmachungsform Orientierungspreise
(EUR/t)

I 1. Heringe der Art Clupea harengus Ganz 277

2. Sardinen der Art Sardina pilchardus Ganz 563

3. Dornhai (Squalus acanthias) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 112

4. Katzenhai (Scyliorhinus-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 725

5. Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefen-
barsche (Sebastes-spp.)

Ganz 1 176

6. Kabeljau der Art Gadus morhua Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 647

7. Köhler (Pollachius virens) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 784

8. Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 038

9. Merlan (Merlangius merlangus) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 965

10. Leng (Molva-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 214

11. Makrelen der Art Scomber scombrus Ganz 326

12. Makrelen der Art Scomber japonicus Ganz 294

13. Sardellen (Engraulis-Arten) Ganz 1 294

14. Scholle (Pleuronectes platessa) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom
1.1.2008 bis 30.4.2008

1 079

Ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom
1.5.2008 bis 31.12.2008

1 499

15. Seehechte der Art Merluccius merluccius Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 3 638

16. Scheefsnut (Lepidorhombus-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 2 541

17. Scharbe (Limanda limanda) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 863

18. Flunder (Platichthys flesus) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 527

19. Weißer Thun (Thunnus alalunga) Ganz 2 165

Ausgenommen, mit Kopf 2 391

20. Tintenfische (Sepia officinalis und Rossia
macrosoma)

Ganz 1 687

21. Seeteufel (Lophius spp.) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 2 968

Ohne Kopf 6 107

22. Garnelen der Art Crangon crangon Nur in Wasser gekocht 2 425

23. Tiefseegarnelen (Pandalus borealis) Nur in Wasser gekocht 6 506

Frisch oder gekühlt 1 606

24. Taschenkrebse (Cancer pagurus) Ganz 1 801

25. Kaisergranat (Nephrops norvegicus) Ganz 5 497

Nur als Schwanz 4 386

26. Seezunge (Solea-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 6 949
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Anhänge
Art

Erzeugnisse der Anhänge I und II der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Aufmachungsform Orientierungspreise
(EUR/t)

II 1. Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippo-
glossoides)

Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

1 975

2. Seehecht (Merluccius-Arten) Gefroren, ganz, in Originalverpackung
einheitlichen Inhalts

1 214

Gefroren, in Filets, in Originalverpackung
einheitlichen Inhalts

1 506

3. Seebrassen (Dentex dentex und Pagellus-
Arten)

Gefroren, in Partien oder in Originalverpa-
ckung einheitlichen Inhalts

1 594

4. Schwertfisch (Xiphias gladius) Gefroren, ganz, in Originalverpackung
einheitlichen Inhalts

4 038

5. Tintenfische der Arten (Sepia officinalis)
(Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

1 916

6. Kraken (Octopus-Arten) Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

2 119

7. Kalmare (Loligo-Arten) Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

1 168

8. Kalmare (Ommastrephes sagittatus) Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

961

9. Illex argentinus Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

869

10. Garnelen der Familie Penaeidae
— Garnelen der Art Parapenaeus longi-

rostris
— andere Arten der Familie Penaeidae

Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

4 032

Gefroren, in Originalverpackung einheitli-
chen Inhalts

7 819

DEL 323/4 Amtsblatt der Europäischen Union 8.12.2007



ANHANG II

Art
Erzeugnisse des Anhangs III der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Gewicht Handelsmerkmale
Gemeinschaftlicher Produk-

tionspreis
(EUR/Tonne)

Gelbflossenthun (Thunnus
albacares)

Stückgewicht von mehr als 10 kg Ganz 1 250

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Stückgewicht von 10 kg oder
weniger

Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Weißer Thun (Thunnus
alalunga)

Stückgewicht von mehr als 10 kg Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Stückgewicht von 10 kg oder
weniger

Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Echter Bonito (Katsuwonus
pelamis)

Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Roter Thun (Thunnus
Thynnus)

Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Andere Arten der Gattungen
Thunnus und Euthynnus

Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1448/2007 DER KOMMISSION

vom 7. Dezember 2007

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 8. Dezember 2007 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 7. Dezember 2007

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 7. Dezember 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 IL 148,5
MA 70,3
SY 68,2
TR 120,8
ZZ 102,0

0707 00 05 JO 196,3
MA 52,5
TR 111,0
ZZ 119,9

0709 90 70 MA 58,8
TR 110,8
ZZ 84,8

0805 10 20 AR 9,2
AU 19,4
BR 12,7
SZ 31,4
TR 90,5
ZA 41,4
ZW 27,6
ZZ 33,2

0805 20 10 MA 67,9
ZZ 67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN 61,4
HR 32,2
IL 66,8
TR 71,3
UY 95,3
ZZ 65,4

0805 50 10 EG 61,6
TR 100,6
ZA 65,9
ZZ 76,0

0808 10 80 AR 87,7
CA 87,3
CL 86,0
CN 87,0
MK 30,6
US 99,5
ZA 82,4
ZZ 80,1

0808 20 50 AR 71,4
CN 73,2
TR 145,7
ZZ 96,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1449/2007 DER KOMMISSION

vom 7. Dezember 2007

zur Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 2402/96, (EG) Nr. 2058/96, (EG) Nr. 2375/2002,
(EG) Nr. 2305/2003, (EG) Nr. 950/2006, (EG) Nr. 955/2005, (EG) Nr. 969/2006, (EG) Nr. 1100/2006,
(EG) Nr. 1918/2006, (EG) Nr. 1964/2006, (EG) Nr. 1002/2007 und (EG) Nr. 508/2007 hinsichtlich
der Zeitpunkte für die Antragstellung und die Erteilung der Einfuhrlizenzen im Jahr 2008 im
Rahmen von Zollkontingenten für Süßkartoffeln, Maniokstärke, Getreide, Reis, Zucker und
Olivenöl und zur Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 1445/95, (EG) Nr. 1518/2003,
(EG) Nr. 596/2004 und (EG) Nr. 633/2004 hinsichtlich der Daten für die Erteilung der
Ausfuhrlizenzen im Jahr 2008 in den Sektoren Rindfleisch, Schweinefleisch, Eier und Geflügelfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom
18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugeständnisse gemäß der
nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels
XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL (1), insbeson-
dere auf Artikel 1 Absatz 1,

gestützt auf den Beschluss 96/317/EG des Rates vom 13. Mai
1996 über den Abschluss der Ergebnisse der Konsultationen mit
Thailand nach Artikel XXIII des GATT (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1784/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Getreide (3), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates vom
26. November 1990 über die Einfuhr von Reis mit Ursprung in
Bangladesch (4), insbesondere auf Artikel 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (5), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11
Absatz 4 und Artikel 13 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2184/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die Reiseinfuhren mit Ursprung in und
Herkunft aus Ägypten (6), insbesondere auf Artikel 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (7), insbesondere auf Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe e,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 865/2004 des Rates vom
29. April 2004 über die gemeinsame Marktorganisation für
Olivenöl und Tafeloliven und zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 827/68 (8), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch (9), insbesondere auf Artikel 29 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (10), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Eier (11), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch (12), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2,
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2402/96 der Kommission vom
17. Dezember 1996 zur Eröffnung und Verwaltung be-
stimmter jährlicher Zollkontingente für Süßkartoffeln
und Maniokstärke (1) enthält Sonderbestimmungen für
die Antragstellung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen
für Süßkartoffeln im Rahmen der Kontingente 09.4013
und 09.4014 einerseits und für Maniokstärke im Rahmen
der Kontingente 09.4064 und 09.4065 andererseits.

(2) Die Verordnungen (EG) Nr. 2375/2002 der Kommission
vom 27. Dezember 2002 über die Eröffnung und Ver-
waltung von Gemeinschaftszollkontingenten für die Ein-
fuhr von Weichweizen anderer als hoher Qualität mit
Ursprung in Drittländern (2), (EG) Nr. 2305/2003 der
Kommission vom 29. Dezember 2003 zur Eröffnung
und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für
die Einfuhr von Gerste (3) und (EG) Nr. 969/2006 der
Kommission vom 29. Juni 2006 über die Eröffnung
und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für
die Einfuhr von Mais aus Drittländern (4) enthalten Son-
derbestimmungen für die Antragstellung und die Ertei-
lung von Einfuhrlizenzen für Weichweizen anderer als
hoher Qualität im Rahmen der Kontingente 09.4123,
09.4124 und 09.4125, für Gerste im Rahmen des Kon-
tingents 09.4126 und für Mais im Rahmen des Kontin-
gents 09.4131.

(3) Die Verordnungen (EG) Nr. 2058/96 der Kommission
vom 28. Oktober 1996 zur Eröffnung und Verwaltung
eines Zollkontingents für Bruchreis des KN-Codes
1006 40 00 für die Herstellung von Lebensmittelzuber-
eitungen des KN-Codes 1901 10 (5), (EG) Nr. 1964/2006
der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Eröffnung
und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für Reis mit
Ursprung in Bangladesch gemäß der Verordnung (EWG)
Nr. 3491/90 des Rates (6), (EG) Nr. 1002/2007 der Kom-
mission vom 29. August 2007 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2184/96 des Rates
über die Reiseinfuhren mit Ursprung in und Herkunft aus
Ägypten (7) und (EG) Nr. 955/2005 der Kommission
vom 23. Juni 2005 zur Eröffnung eines Kontingents

für die Einfuhr von Reis aus Ägypten in die Gemein-
schaft (8) enthalten Sonderbestimmungen für die Antrag-
stellung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen für Bruch-
reis im Rahmen des Kontingents 09.4079, für Reis mit
Ursprung inBangladesch im Rahmen des Kontingents
09.4517, für Reis im Rahmen des Kontingents
09.4094 und für Reis mit Ursprung in Ägypten im Rah-
men des Kontingents 09.4097.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 950/2006 der Kommission
vom 28. Juni 2006 zur Festlegung der Durchführungs-
bestimmungen für die Einfuhr und Raffination von Zu-
ckererzeugnissen im Rahmen bestimmter Zollkontingente
und Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre
2006/07, 2007/08 und 2008/09 (9) enthält Sonderbe-
stimmungen für die Antragstellung und die Erteilung
von Einfuhrlizenzen im Rahmen der Kontingente
09.4331 bis 09.4351, 09.4315 bis 09.4320, 09.4324
bis 09.4328, 09.4380 und 09.4390.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1100/2006 der Kommission
vom 17. Juli 2006 zur Festlegung der Vorschriften für
die Eröffnung und Verwaltung von Zollkontingenten für
zur Raffination bestimmten Rohrohrzucker mit Ursprung
in den am wenigsten entwickelten Ländern sowie der
Vorschriften für die Einfuhr von Waren der Tarifposition
1701 mit Ursprung in den am wenigsten entwickelten
Ländern für die Wirtschaftsjahre 2006/07, 2007/08 und
2008/09 (10) enthält Sonderbestimmungen für die An-
tragstellung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen im
Rahmen der Kontingente 09.4361 und 09.4362.

(6) (Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 508/2007 des
Rates vom 7. Mai 2007 zur Eröffnung von Zollkontin-
genten für die Einfuhr von Rohrrohzucker nach Bulgarien
und Rumänien zur Versorgung der Raffinerien in den
Wirtschaftsjahren 2006/07, 2007/08 und 2008/09 (11)
gelten die in der Verordnung (EG) Nr. 950/2006 festge-
legten Vorschriften über Einfuhrlizenzen für die Zucker-
einfuhren im Rahmen der Zollkontingente 09.4365 und
09.4366.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 der Kommission
vom 20. Dezember 2006 zur Eröffnung und Verwaltung
eines Zollkontingents für Olivenöl mit Ursprung in Tu-
nesien (12) enthält Sonderbestimmungen für die Antrag-
stellung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen für Oli-
venöl im Rahmen des Kontingents 09.4032.
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(8) Wegen der Feiertage im Jahr 2008 ist während bestimm-
ter Zeiträume von den Verordnungen (EG) Nr. 2402/96,
(EG) Nr. 2058/96, (EG) Nr. 2375/2002, (EG) Nr.
2305/2003, (EG) Nr. 955/2005, (EG) Nr. 950/2006,
(EG) Nr. 969/2006, (EG) Nr. 1100/2006, (EG) Nr.
1918/2006, (EG) Nr. 1964/2006, (EG) Nr. 508/2007,
(EG) Nr. 1002/2007 und 508/2007 hinsichtlich der Zeit-
punkte für die Antragstellung und für die Erteilung der
Einfuhrlizenzen abzuweichen, damit die betreffenden
Kontingentmengen eingehalten werden können.

(9) Gemäß Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1445/95 der Kommission vom 26. Juni
1995 mit Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und
Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 2377/80 (1), Artikel 3 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 1518/2003 der Kommission
vom 28. August 2003 mit Durchführungsbestimmungen
für die Ausfuhrlizenzen im Sektor Schweinefleisch (2),
Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 596/2004
der Kommission vom 30. März 2004 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen für die Ausfuhrlizenzen im Sektor
Eier (3) sowie Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 633/2004 der Kommission vom 30. März 2004 mit
Durchführungsbestimmungen für die Ausfuhrlizenzen im
Sektor Geflügelfleisch (4) werden die Ausfuhrlizenzen am
Mittwoch, der auf die Woche folgt, in der die Lizenzan-
träge eingereicht wurden, erteilt, sofern die Kommission
innerhalb dieser Frist keine besondere Maßnahme getrof-
fen hat.

(10) Wegen der — durch die Feiertage des Jahres 2008 be-
dingten — nicht regelmäßigen Veröffentlichung des
Amtsblatts der Europäischen Union wird der Zeitraum zwi-
schen der Einreichung der Anträge und dem Tag der
Lizenzerteilung während dieser Feiertage für eine ord-
nungsgemäße Marktverwaltung zu kurz sein und sollte
deshalb verlängert werden.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme aller zuständigen Verwal-
tungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Süßkartoffeln

(1) Abweichend von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr.
2402/96 können Einfuhrlizenzanträge für Süßkartoffeln im

Rahmen der Kontingente 09.4013 und 09.4014 für das Jahr
2008 nicht vor Mittwoch, dem 2. Januar 2008, und nicht nach
Montag, dem 15. Dezember 2008, eingereicht werden.

(2) Abweichend von Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 2402/96 werden die zu den in Anhang I genannten Zeit-
punkten beantragten Einfuhrlizenzen für Süßkartoffeln im Rah-
men der Kontingente 09.4013 und 09.4014 vorbehaltlich der
gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1301/2006
der Kommission (5) erlassenen Maßnahmen zu den in demsel-
ben Anhang I genannten Zeitpunkten erteilt.

Artikel 2

Maniokstärke

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 2402/96 können Einfuhrlizenzanträge für Maniokstärke im
Rahmen der Kontingente 09.4064 und 09.4065 für das Jahr
2008 nicht vor Mittwoch, dem 2. Januar 2008, und nicht nach
Montag, dem 15. Dezember 2008, eingereicht werden.

(2) Abweichend von Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 2402/96 werden die zu den in Anhang II genannten
Zeitpunkten beantragten Einfuhrlizenzen für Maniokstärke im
Rahmen der Kontingente 09.4064 und 09.4065 vorbehaltlich
der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1301/2006 erlassenen Maßnahmen zu den in demselben An-
hang II genannten Zeitpunkten erteilt.

Artikel 3

Getreide

(1) Abweichend von Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 2375/2002 läuft der erste Zeitraum für
die Beantragung von Einfuhrlizenzen für Weichweizen anderer
als hoher Qualität im Rahmen der Kontingente 09.4123,
09.4124 und 09.4125 für das Jahr 2008 erst ab dem 2. Januar
2008. Diese Anträge können nach Freitag, dem 12. Dezember
2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit nicht mehr eingereicht werden.

(2) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 2305/2003 läuft der erste Zeitraum für
die Beantragung von Einfuhrlizenzen für Gerste im Rahmen des
Kontingents 09.4126 für das Jahr 2008 erst ab dem 2. Januar
2008. Diese Anträge können nach Freitag, dem 12. Dezember
2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit nicht mehr eingereicht werden.

(3) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 969/2006 läuft der erste Zeitraum für die
Beantragung von Einfuhrlizenzen für Mais im Rahmen des Kon-
tingents 09.4131 für das Jahr 2008 erst ab dem 2. Januar 2008.
Diese Anträge können nach Freitag, dem 12. Dezember 2008,
13 Uhr Brüsseler Zeit nicht mehr eingereicht werden.
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Artikel 4

Reis

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 2058/96 läuft der erste Zeitraum für die
Beantragung von Einfuhrlizenzen für Bruchreis im Rahmen des
Kontingents 09.4079 für das Jahr 2008 erst ab dem 2. Januar
2008. Diese Anträge können nach Freitag, dem 12. Dezember
2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit nicht mehr eingereicht werden.

(2) Abweichend von Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 läuft der erste Zeitraum für
die Beantragung von Einfuhrlizenzen für Reis mit Ursprung in
Bangladesch im Rahmen des Kontingents 09.4517 für das Jahr
2008 erst ab dem 2. Januar 2008. Diese Anträge können nach
Freitag, dem 12. Dezember 2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit nicht
mehr eingereicht werden.

(3) Abweichend von Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1002/2007 läuft der erste Zeitraum für die Beantragung
von Einfuhrlizenzen für Reis mit Ursprung in und Herkunft
aus Ägypten im Rahmen des Kontingents 09.4094 für das
Jahr 2008 erst ab dem 2. Januar 2008. Diese Anträge können
nach Freitag, dem 12. Dezember 2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit
nicht mehr eingereicht werden.

(4) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 955/2005 läuft der erste Zeitraum für die Beantragung von
Einfuhrlizenzen für Reis mit Ursprung in Ägypten im Rahmen
des Kontingents 09.4097 für das Jahr 2008 erst ab dem
2. Januar 2008. Diese Anträge können nach Freitag, dem 12.
Dezember 2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit nicht mehr eingereicht
werden.

Artikel 5

Zucker

(1) Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 950/2006 und von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr.
508/2007 können Einfuhrlizenzanträge für Erzeugnisse des Zu-
ckersektors im Rahmen der Kontingente 09.4331 bis 09.4351,
09.4315 bis 09.4320, 09.4324 bis 09.4328, 09.4365,
09.4366, 09.4380 und 09.4390 für das Jahr 2008 nach Freitag,

dem 12. Dezember 2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit nicht mehr
eingereicht werden.

(2) Abweichend von Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1100/2006 können Einfuhrlizenzanträge für Erzeugnisse
des Zuckersektors im Rahmen der Kontingente 09.4361 und
09.4362 für das Jahr 2008 nach Freitag, dem 12. Dezember
2008, 13 Uhr Brüsseler Zeit nicht mehr eingereicht werden.

Artikel 6

Olivenöl

Abweichend von Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1918/2006 werden die am Montag, dem 17. bzw. Dienstag,
dem 18. März 2008 im Rahmen des Kontingents 09.4032 be-
antragten Einfuhrlizenzen für Olivenöl vorbehaltlich der gemäß
Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 erlas-
senen Maßnahmen am Freitag, dem 28. März 2008, erteilt.

Artikel 7

Lizenzen für erstattungsbegünstigte Ausfuhren von
Rindfleisch, Schweinefleisch, Eiern und Geflügelfleisch

Abweichend von Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1445/95, von Artikel 3 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1518/2003, von Artikel 3 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 596/2004 und von Artikel 3 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 633/2004 werden die während der in
Anhang III genannten Zeiträume beantragten Ausfuhrlizenzen
zu den in demselben Anhang III genannten Zeitpunkten erteilt.

Die Abweichung gemäß Absatz 1 gilt nur unter der Voraus-
setzung, dass vor den genannten Erteilungszeitpunkten keine
besondere Maßnahme gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1445/95, Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1518/2003, Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 596/2004 und Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
633/2004 getroffen wurde.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 7. Dezember 2007

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG I

Erteilung der Einfuhrlizenzen für Süßkartoffeln im Rahmen der Kontingente 09.4013 und 09.4014 für
bestimmte Zeiträume des Jahres 2008

Zeitpunkt der Antragstellung Zeitpunkt der Lizenzerteilung

Dienstag, 18. März 2008 Freitag, 28. März 2008

Dienstag, 29. April 2008 Freitag, 9. Mai 2008

ANHANG II

Erteilung der Einfuhrlizenzen für Maniokstärke im Rahmen der Kontingente 09.4064 und 09.4065 für bestimmte
Zeiträume des Jahres 2008

Zeitpunkt der Antragstellung Zeitpunkt der Lizenzerteilung

Dienstag, 18. März 2008 Freitag, 28. März 2008

Dienstag, 29. April 2008 Freitag, 9. Mai 2008

ANHANG III

Zeitraum der Beantragung von Lizenzen für die Ausfuhr von
Rindfleisch, Schweinefleisch, Eiern und Geflügelfleisch Zeitpunkt der Erteilung

Vom 17. bis 21. März 2008 27. März 2008

Vom 5. bis 9. Mai 2008 15. Mai 2008

Vom 14. bis 18. Juli 2008 24. Juli 2008
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 12. Oktober 2006

zur Unterzeichnung des Protokolls über die Durchführung der Alpenkonvention im Bereich
Verkehr (Verkehrsprotokoll) im Namen der Gemeinschaft

(2007/799/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eines der Ziele der Verkehrspolitik der Gemeinschaft ist
die Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene
zur Lösung regionaler und europäischer Probleme, die die
umweltverträgliche Mobilität im Verkehr behindern und
die Umwelt gefährden.

(2) Am 14. Mai 1991 hatte der Rat die Kommission ermäch-
tigt, im Namen der Gemeinschaft und in Absprache mit
den Mitgliedstaaten an den Verhandlungen über die Al-
penkonvention und die zugehörigen Protokolle teilzu-
nehmen.

(3) Mit dem Beschluss 96/191/EG des Rates (1) hat die
Gemeinschaft das Übereinkommen zum Schutz der Al-
pen (Alpenkonvention) geschlossen.

(4) Anlässlich der 16. Sitzung des Ständigen Ausschusses der
Alpenkonferenz vom 24., 25. und 26. Mai 2000 wurde

auf der Grundlage von Artikel 2 Absätze 2 und 3 der
Alpenkonvention ein Protokoll über die Durchführung
der Alpenkonvention im Bereich Verkehr (Verkehrspro-
tokoll) angenommen.

(5) Das Verkehrsprotokoll bietet einen auf dem Vorsorge-
prinzip, dem Vorbeugungsprinzip und dem Verursacher-
prinzip beruhenden Rechtsrahmen, um die umweltver-
trägliche Mobilität und den Umweltschutz für alle Ver-
kehrsträger in der Alpenregion zu gewährleisten.

(6) Das Verkehrsprotokoll lag gemäß seinem Artikel 24 den
Vertragsparteien anlässlich der Ministertagung der Alpen-
konvention, die am 30. und 31. Oktober in Luzern statt-
fand, und danach in der Republik Österreich als Verwah-
rer, zur Unterzeichnung auf.

(7) Angesichts der vorwiegenden Zuständigkeit der Gemein-
schaft, verbunden mit dem Grundsatz der Einheit bei der
internationalen Vertretung der Gemeinschaft, sollten die
Unterzeichnung und die anschließende Hinterlegung der
entsprechenden Ratifizierungs- oder Genehmigungsur-
kunden durch die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten,
die Vertragsparteien der Konvention sind, wenn möglich
gleichzeitig erfolgen.

(8) Es empfiehlt sich, das Protokoll über die Durchführung
der Alpenkonvention im Bereich Verkehr (Verkehrspro-
tokoll) vorbehaltlich seines späteren Abschlusses im Na-
men der Gemeinschaft zu unterzeichnen —
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BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu benennen, die befugt ist/sind, das Protokoll über
die Durchführung der Alpenkonvention im Bereich Verkehr (Verkehrsprotokoll) vorbehaltlich seines späte-
ren Abschlusses im Namen der Gemeinschaft zu unterzeichnen und dieser Person/diesen Personen die dazu
erforderlichen Befugnisse zu übertragen.

Geschehen zu Luxemburg am 12. Oktober 2006.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
S. HUOVINEN

DEL 323/14 Amtsblatt der Europäischen Union 8.12.2007



PROTOKOLL ZUR DURCHFÜHRUNG DER ALPENKONVENTION VON 1991 IM BEREICH
VERKEHR

Protokoll „Verkehr“

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN,

DAS FÜRSTENTUM MONACO,

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH,

DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT,

DIE REPUBLIK SLOWENIEN,

sowie

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT —

in Erfüllung ihres Auftrags aufgrund des Übereinkommens vom 7. November 1991 zum Schutz der Alpen (Alpen-
konvention), eine ganzheitliche Politik zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums sicherzustellen;

in Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 3 der Alpenkonvention;

im Bewusstsein, dass der Alpenraum ein Gebiet umfasst, das durch besonders empfindliche Ökosysteme und Landschaf-
ten, oder durch geografische und topografische Verhältnisse, welche die Schadstoff- und Lärmbelastung verstärken, oder
durch einzigartige Naturressourcen oder ein einzigartiges Kulturerbe gekennzeichnet ist;

im Bewusstsein, dass ohne geeignete Maßnahmen aufgrund der verstärkten Integration der Märkte, der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklung und des Freizeitverhaltens der Verkehr und die verkehrsbedingten Umweltbelastungen
weiterhin ansteigen werden;

in der Überzeugung, dass die ansässige Bevölkerung in der Lage sein muss, ihre Vorstellungen von der gesellschaftlichen,
kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung selbst zu definieren und an deren Umsetzung im Rahmen der geltenden
staatlichen Ordnung mitzuwirken;

im Bewusstsein, dass der Verkehr in seinen Auswirkungen nicht umweltneutral ist und verkehrsbedingte Umweltbelastun-
gen wachsende ökologische, gesundheitliche und sicherheitstechnische Belastungen und Risiken schaffen, die ein gemein-
sames Vorgehen erfordern;

im Bewusstsein, dass beim Transport gefährlicher Güter zur Gewährleistung der Sicherheit verstärkte Maßnahmen not-
wendig sind;

im Bewusstsein, dass umfassende Beobachtung, Forschung, Information und Beratung erforderlich sind, um die Zusam-
menhänge zwischen Verkehr, Gesundheit, Umwelt und wirtschaftlicher Entwicklung aufzuzeigen und die Notwendigkeit
einer Verminderung der Umweltbelastungen einsichtig zu machen;

im Bewusstsein, dass eine auf die Grundsätze der Nachhaltigkeit ausgerichtete Verkehrspolitik im Alpenraum nicht nur im
Interesse der alpinen, sondern auch der außeralpinen Bevölkerung steht und auch zur Sicherung der Alpen als Lebens-,
Natur- und Wirtschaftsraum zwingend ist;
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im Bewusstsein, dass einerseits das heutige Potential der Verkehrsträger teilweise nur ungenügend ausgenutzt und anderer-
seits der Bedeutung der Infrastrukturen für umweltfreundlichere Transportsysteme wie Bahn, Schifffahrt und kombinierte
Systeme sowie der transnationalen Kompatibilität und Operabilität der verschiedenen Verkehrsmittel nur ungenügend
Rechnung getragen wird, und es daher erforderlich ist, diese Transportsysteme durch eine wesentliche Verstärkung der
Netze innerhalb und außerhalb der Alpen zu optimieren;

im Bewusstsein, dass raumplanerische und wirtschaftspolitische Entscheidungen innerhalb wie außerhalb der Alpen von
größter Bedeutung für die Verkehrsentwicklung im Alpenraum sind;

im Bestreben, einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung sowie zu einer Verbesserung der Lebensqualität
zu leisten und demzufolge das Verkehrsaufkommen zu reduzieren, die Verkehrsabwicklung in umweltschonender Weise
zu gestalten und die Effektivität und Effizienz bestehender Verkehrssysteme zu erhöhen;

in der Überzeugung, dass wirtschaftliche Interessen, gesellschaftliche Anforderungen und ökologische Erfordernisse mit-
einander in Einklang zu bringen sind;

in Achtung der bilateralen und multilateralen Abkommen, insbesondere im Verkehrsbereich, von Vertragsparteien mit der
Europäischen Gemeinschaft;

in der Überzeugung, dass bestimmte Probleme nur grenzübergreifend gelöst werden können und gemeinsame Maß-
nahmen der Alpenstaaten erforderlich machen —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Ziele

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer nachhalti-
gen Verkehrspolitik, die

a) Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpinen und
alpenquerenden Verkehrs auf ein Maß senkt, das für Men-
schen, Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume erträg-
lich ist, unter anderem durch eine verstärkte Verlagerung des
Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, auf die Schiene,
vor allem durch Schaffung geeigneter Infrastrukturen und
marktkonformer Anreize;

b) zur nachhaltigen Entwicklung des Lebens- und Wirtschafts-
raumes als Lebensgrundlage der im Alpenraum wohnenden
Bevölkerung durch eine alle Verkehrsträger umfassende, auf-
einander abgestimmte Verkehrspolitik der Vertragsparteien
beiträgt;

c) dazu beiträgt, Einwirkungen, die die Rolle und die Ressour-
cen des Alpenraums — dessen Bedeutung über seine Gren-
zen hinausreicht — sowie den Schutz seiner Kulturgüter und
naturnahen Landschaften gefährden, zu mindern und soweit
wie möglich zu vermeiden;

d) den inneralpinen und alpenquerenden Verkehr durch Steige-
rung der Effektivität und Effizienz der Verkehrssysteme und

durch Förderung umwelt- und ressourcen-schonenderer Ver-
kehrsträger unter wirtschaftlich tragbaren Kosten gewähr-
leistet;

e) faire Wettbewerbsbedingungen unter den einzelnen Ver-
kehrsträgern gewährleistet.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Verkehrsbe-
reich unter Wahrung des Vorsorge-, Vermeidungs- und Verur-
sacherprinzips zu entwickeln.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Protokolls bedeuten:

„alpenquerender Verkehr“: Verkehr mit Ziel und Quelle außer-
halb des Alpenraumes;

„inneralpiner Verkehr“: Verkehr mit Ziel und Quelle im Alpen-
raum (Binnenverkehr) inklusive Verkehr mit Ziel oder Quelle im
Alpenraum;

„erträgliche Belastungen und Risiken“: Belastungen und Risiken,
die im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Risi-
koanalysen zu definieren sind mit dem Ziel, einem weiteren
Anstieg der Belastungen und Risiken Einhalt zu gebieten und
diese sowohl bei Neubauten wie bei bestehenden Infrastrukturen
mit erheblichen räumlichen Auswirkungen durch entsprechende
Maßnahmen soweit erforderlich zu verringern;
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„externe Kosten“: Kosten, die nicht vom Nutzer von Gütern oder
Diensten getragen werden. Sie umfassen die Kosten für die
Infrastruktur, wo diese nicht angelastet werden, die Kosten für
Umweltverschmutzung, Lärm, verkehrsbedingte Personen- und
Sachschäden;

„große Neubauten oder wesentliche Änderungen oder Ausbau-
ten vorhandener Verkehrsinfrastrukturen“: Infrastrukturvorhaben
mit Auswirkungen, welche nach UVP-Recht oder Bestimmungen
internationaler Vereinbarungen Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen unterliegen;

„hochrangige Straßen“: alle Autobahnen und mehrbahnige, kreu-
zungsfreie oder in der Verkehrswirkung ähnliche Straßen;

„Umweltqualitätsziele“: Ziele, welche den angestrebten Umwelt-
zustand unter Berücksichtigung ökosystemarer Zusammenhänge
beschreiben; sie geben bei Bedarf aktualisierbare, sachlich, räum-
lich und zeitlich definierte Qualitäten von Schutzgütern an;

„Umweltqualitätsstandards“: konkrete Bewertungsmaßstäbe für
die Erreichung von Umweltqualitätszielen; sie definieren für be-
stimmte Parameter die angestrebten Resultate, das Messverfah-
ren oder die Rahmenbedingungen;

„Umweltindikatoren“: Umweltindikatoren messen oder bewerten
den Zustand der Umweltbelastung und begründen Prognosen
über ihre Entwicklung;

„Vorsorgeprinzip“: jenes Prinzip, demzufolge Maßnahmen zur
Vermeidung, Bewältigung oder Verringerung schwerer oder irre-
versibler Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt
nicht mit der Begründung aufgeschoben werden dürfen, dass
die wissenschaftliche Forschung noch keinen eindeutigen Kau-
salzusammenhang zwischen den fraglichen Einwirkungen einer-
seits und ihrer potentiellen Schädlichkeit für die Gesundheit und
die Umwelt andererseits nachgewiesen hat;

„Verursacherprinzip“: inklusive der Anlastung der Folgewirkun-
gen ist jenes Prinzip, demzufolge die Kosten für die Vermei-
dung, Bewältigung und Verringerung der Umweltbelastung
und für die Sanierung der Umwelt zu Lasten des Verursachers
gehen. Die Verursacher müssen soweit wie möglich die gesam-
ten Kosten der Verkehrsauswirkungen auf Gesundheit und Um-
welt tragen;

„Zweckmäßigkeitsprüfung“: Prüfverfahren gemäß der nationalen
Gesetzgebung anlässlich der Planung großer Neubauten oder
wesentlicher Änderungen oder Ausbauten vorhandener Ver-
kehrsinfrastrukturen, welches Abklärungen betreffend die ver-
kehrspolitische Notwendigkeit sowie die verkehrlichen, ökologi-
schen, ökonomischen und soziokulturellen Auswirkungen um-
fasst.

Artikel 3

Nachhaltiger Verkehr und Mobilität

(1) Um den Verkehr unter den Rahmenbedingungen der
Nachhaltigkeit zu entwickeln, verpflichten sich die Vertragspar-
teien, mit einer aufeinander abgestimmten Umwelt- und Ver-
kehrspolitik zur Begrenzung verkehrsbedingter Belastungen
und Risiken

a) den Belangen der Umwelt derart Rechung zu tragen, dass

aa) der Verbrauch von Ressourcen auf ein Maß gesenkt
wird, welches sich soweit möglich innerhalb der natür-
lichen Reproduktionsfähigkeit bewegt;

bb) die Freisetzung von Stoffen auf ein Maß reduziert wird,
welches die Tragfähigkeit der betroffenen Umweltme-
dien nicht überfordert;

cc) die Stoffeinträge in die Umwelt auf ein Maß begrenzt
werden, das Beeinträchtigungen ökologischer Strukturen
und natürlicher Stoffkreisläufe vermeidet;

b) den Belangen der Gesellschaft derart Rechnung zu tragen,
dass

aa) die Erreichbarkeit von Menschen, Arbeitsplätzen, Gütern
und Dienstleistungen auf umweltschonende, energie-
und raumsparende sowie effiziente Weise ermöglicht
und eine ausreichende Grundversorgung garantiert wird;

bb) die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet und das
Risiko von Umweltkatastrophen sowie Zahl und
Schwere von Unfällen reduziert werden;

c) den Belangen der Wirtschaft derart Rechnung zu tragen, dass

aa) die Eigenwirtschaftlichkeit des Verkehrs erhöht und die
externen Kosten internalisiert werden;

bb) die optimale Auslastung der vorhandenen Infrastruktur
gefördert wird;

cc) die Arbeitsplätze der wettbewerbsfähigen Betriebe und
Unternehmen in den einzelnen Wirtschaftssektoren ge-
sichert werden;

d) aufgrund der besonderen Topographie der Alpen verstärkte
Maßnahmen zur Lärmbekämpfung zu ergreifen.
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(2) In Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und
internationalen Rechtsvorschriften im Verkehrsbereich verpflich-
ten sich die Vertragsparteien zur Entwicklung von nationalen,
regionalen und lokalen Zielvorgaben, Strategien und Maßnah-
men, die

a) den unterschiedlichen naturräumlichen, wirtschaftlichen und
soziokulturellen Gegebenheiten sowie den unterschiedlichen
Bedürfnissen Rechnung tragen;

b) die Entwicklung der verkehrsbedingten Umweltbelastungen
durch eine Kombination von ökonomischen Instrumenten,
Raumordnungs- und Verkehrsplanungsmaßnahmen be-
schränken.

Artikel 4

Berücksichtigung der Ziele in den anderen Politiken

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Ziele dieses
Protokolls auch in ihren anderen Politiken zu berücksichtigen.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Auswirkungen
anderer Politiken, Strategien und Konzepte auf den Verkehrsbe-
reich vorausschauend und zurückblickend zu überprüfen.

Artikel 5

Beteiligung der Gebietskörperschaften

(1) Die Vertragsparteien fördern die internationale Zusam-
menarbeit zwischen den zuständigen Institutionen, um grenz-
überschreitend bestmögliche und aufeinander abgestimmte Lö-
sungen zu erreichen.

(2) Jede Vertragspartei bestimmt im Rahmen ihrer geltenden
staatlichen Ordnung die für die Abstimmung und Zusammen-
arbeit zwischen den unmittelbar betroffenen Institutionen und
Gebietskörperschaften am besten geeignete Ebene, um eine ge-
meinsame Verantwortung zu fördern, namentlich um sich ge-
genseitig verstärkende Kräfte beim Vollzug der Verkehrspoliti-
ken sowie der sich daraus ergebenden Maßnahmen zu nutzen
und zu entwickeln.

(3) Die unmittelbar betroffenen Gebietskörperschaften wer-
den in den verschiedenen Stadien der Vorbereitung und Um-
setzung dieser Politiken und Maßnahmen unter Wahrung ihrer
Zuständigkeit im Rahmen der geltenden staatlichen Ordnung
beteiligt.

Artikel 6

Weitergehende nationale Regelungen

Die Vertragsparteien können zum Schutz des ökologisch sensib-
len Alpenraumes vorbehaltlich der Bestimmungen geltender in-

ternationaler Vereinbarungen aufgrund bestimmter, insbeson-
dere naturräumlicher Gegebenheiten oder aus Gründen der Ge-
sundheit, der Sicherheit und des Umweltschutzes Maßnahmen
treffen, welche über die in diesem Protokoll vorgesehenen Maß-
nahmen hinausgehen.

KAPITEL II

SPEZIFISCHE MASSNAHMEN

A) STRATEGIEN, KONZEPTE, PLANUNGEN

Artikel 7

Allgemeine verkehrspolitische Strategie

(1) Im Interesse der Nachhaltigkeit verpflichten sich die Ver-
tragsparteien, eine rationelle und sichere Abwicklung des Ver-
kehrs in einem grenzüberschreitend aufeinander abgestimmten
Verkehrsnetzwerk umzusetzen, welches

a) Verkehrsträger, -mittel und -arten aufeinander abstimmt so-
wie die Intermodalität begünstigt;

b) im Alpenraum bestehende Verkehrssysteme und -infrastruk-
turen unter anderem durch den Einsatz von Telematik best-
möglich nutzt und dem Verursacher, nach Belastungen dif-
ferenziert, externe Kosten und Infrastrukturkosten anlastet;

c) mit raumordnerischen und strukturellen Maßnahmen eine
Verkehrsbeeinflussung zugunsten der Verlagerung der Trans-
portleistungen im Personen- und Güterverkehr auf das je-
weils umweltverträglichere Verkehrsmittel und intermodale
Transportsysteme begünstigt;

d) die Reduktionspotentiale im Verkehrsaufkommen erschließt
und nutzt.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die erforderlichen
Maßnahmen bestmöglich vorzunehmen

a) zur Sicherung der Verkehrswege vor Naturgefahren;

b) in Gebieten mit besonderen Belastungen aus dem Verkehr
zum Schutze der Menschen und der Umwelt;

c) zur schrittweisen Reduktion der Schadstoff- und Lärmemis-
sion aller Verkehrsträger auch auf der Grundlage der best-
verfügbaren Technologie;

d) die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
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Artikel 8

Projektevaluations- und zwischenstaatliches
Konsultationsverfahren

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei großen Neu-
bauten und wesentlichen Änderungen oder Ausbauten vorhan-
dener Verkehrsinfrastrukturen Zweckmäßigkeitsprüfungen, Um-
weltverträglichkeitsprüfungen und Risikoanalysen vorzunehmen
und deren Resultaten im Hinblick auf die Ziele dieses Protokolls
Rechnung zu tragen.

(2) Planungen für Verkehrsinfrastrukturen im Alpenraum
sind zu koordinieren und zu konzertieren. Jede Vertragspartei
verpflichtet sich bei Vorhaben mit erheblichen grenzüberschrei-
tenden Auswirkungen, spätestens nach Vorlage der Prüfungen
vorherige Konsultationen mit den davon betroffenen Vertrags-
parteien durchzuführen. Diese Bestimmungen präjudizieren
nicht das Recht jeder Vertragspartei, den Bau von Verkehrsinfra-
strukturen vorzunehmen, die zum Zeitpunkt der Annahme die-
ses Protokolls im Rahmen ihrer Rechtsordnung beschlossen sind
oder für die der Bedarf gesetzlich festgestellt ist.

(3) Die Vertragsparteien unterstützen die stärkere Einbezie-
hung der Transportkomponente in das Umweltmanagement
der Unternehmen in ihren Ländern.

B) TECHNISCHE MASSNAHMEN

Artikel 9

Öffentlicher Verkehr

Zur nachhaltigen Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sied-
lungs- und Wirtschaftsstruktur sowie der Erholungs- und Frei-
zeitattraktivität des Alpenraumes verpflichten sich die Vertrags-
parteien, die Einrichtung und den Ausbau kundenfreundlicher
und umweltgerechter öffentlicher Verkehrssysteme zu fördern.

Artikel 10

Eisenbahn- und Schiffsverkehr

(1) Um die besondere Eignung der Eisenbahn für die Bewäl-
tigung des Verkehrs über lange Distanzen sowie ihr Netz für die
wirtschaftliche und touristische Erschließung der Alpenregion
besser auszunutzen, unterstützen die Vertragsparteien, im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten,

a) die Verbesserung der Bahninfrastrukturen durch den Bau und
die Entwicklung großer alpenquerender Achsen einschließlich
der Anschlüsse und angepasster Terminals;

b) die weitere betriebliche Optimierung sowie Modernisierung
der Eisenbahn, insbesondere im grenzüberschreitenden Ver-
kehr;

c) Maßnahmen mit dem Ziel, insbesondere den Gütertransport
über längere Distanzen auf die Eisenbahn zu verlagern und

die Tarifierung der Verkehrsinfrastrukturen stärker zu har-
monisieren;

d) intermodale Transportsysteme sowie die Weiterentwicklung
der Eisenbahn;

e) die verstärkte Nutzung der Eisenbahn und die Schaffung
kundenfreundlicher Synergien zwischen dem Personenfern-
und dem Regional- sowie Ortsverkehr.

(2) Die Vertragsparteien unterstützen verstärkte Bestrebun-
gen, zur Verringerung des Anteils des Transitgüterverkehrs auf
dem Landwege die Kapazitäten der Schifffahrt vermehrt zu nut-
zen.

Artikel 11

Straßenverkehr

(1) Die Vertragsparteien verzichten auf den Bau neuer hoch-
rangiger Straßen für den alpenquerenden Verkehr.

(2) Ein hochrangiges Straßenprojekt für den inneralpinen
Verkehr kann nur dann verwirklicht werden, wenn

a) die in der Alpenkonvention in Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe j festgelegten Zielsetzungen durch Vornahme ent-
sprechender Vorsorge- oder Ausgleichsmaßnahmen aufgrund
des Ergebnisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung erreicht
werden können,

b) die Bedürfnisse nach Transportkapazitäten nicht durch eine
bessere Auslastung bestehender Straßen- und Bahnkapazitä-
ten, durch den Aus- oder Neubau von Bahn- und Schiff-
fahrtsinfrastrukturen und die Verbesserung des Kombinierten
Verkehrs sowie durch weitere verkehrsorganisatorische Maß-
nahmen erfüllt werden können,

c) die Zweckmäßigkeitsprüfung ergeben hat, dass das Projekt
wirtschaftlich ist, die Risiken beherrscht werden und die Um-
weltverträglichkeitsprüfung positiv ausgefallen ist und

d) den Raumordnungsplänen/-programmen und der nachhalti-
gen Entwicklung Rechnung getragen wird.

(3) Aufgrund der geografischen Verhältnisse und der Sied-
lungsstruktur des Alpenraumes, welche nicht in allen Fällen
eine effiziente Bedienung mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
lauben, erkennen die Vertragsparteien in diesen Randgebieten
gleichwohl die Notwendigkeit der Schaffung und Erhaltung
von ausreichenden Verkehrsinfrastrukturen für einen funktion-
ierenden Individualverkehr an.
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Artikel 12

Luftverkehr

(1) Ohne dies auf andere Regionen zu beziehen, verpflichten
sich die Vertragsparteien, die Umweltbelastungen des Flugver-
kehrs einschließlich des Fluglärms soweit wie möglich zu sen-
ken. Unter Beachtung der Ziele dieses Protokolls bemühen sie
sich, das Absetzen aus Luftfahrzeugen außerhalb von Flugplät-
zen einzuschränken und erforderlichenfalls zu verbieten. Zum
Schutz der Wildfauna treffen die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen, um den nichtmotorisierten Freizeit-Luftverkehr zeitlich
und örtlich einzuschränken.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, das öffentliche Ver-
kehrssystem von den alpennahen Flughäfen in die verschiedenen
Alpenregionen zu verbessern, um in der Lage zu sein, die Ver-
kehrsnachfrage zu befriedigen, ohne dadurch die Belastung der
Umwelt zu erhöhen. In diesem Zusammenhang begrenzen die
Vertragsparteien soweit wie möglich den Neubau von Flughäfen
und den erheblichen Ausbau von bestehenden Flughäfen im
Alpenraum.

Artikel 13

Touristische Anlagen

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die verkehrlichen
Auswirkungen weiterer Erschließungen mit touristischen Anla-
gen unter Berücksichtigung der Ziele dieses Protokolls zu über-
prüfen und soweit erforderlich Vorsorge- und Ausgleichsmaß-
nahmen zur Erreichung der Ziele dieses oder anderer Protokolle
zu ergreifen. Dabei ist dem öffentlichen Verkehr Vorrang ein-
zuräumen.

(2) Die Vertragsparteien unterstützen die Schaffung und Er-
haltung von verkehrsberuhigten und verkehrsfreien Zonen, die
Einrichtung autofreier Tourismusorte sowie Maßnahmen zur
Förderung der autofreien Anreise und des autofreien Aufenthalts
von Urlaubsgästen.

Artikel 14

Kostenwahrheit

Um auf Verkehrslenkungseffekte durch eine bessere Anrechnung
der wahren Kosten der verschiedenen Verkehrsträger hinzuwir-
ken, einigen sich die Vertragsparteien auf die Umsetzung des
Verursacherprinzips und unterstützen die Entwicklung und An-
wendung eines Berechnungssystems zur Ermittlung der Wege-
kosten und der externen Kosten. Ziel ist es, schrittweise ver-
kehrsspezifische Abgabensysteme einzuführen, die es erlauben,
auf gerechte Weise die wahren Kosten zu decken. Dabei sollen
Systeme eingeführt werden, die

a) den Einsatz der umweltfreundlichsten Verkehrsträger und
-mittel begünstigen;

b) zu einer ausgewogeneren Nutzung der Verkehrsinfrastruktu-
ren führen;

c) Anreize bieten, Potentiale ökologischer und sozioökonomi-
scher Belastungsminderung mit strukturellen und raumord-

nerischen Maßnahmen der Verkehrsbeeinflussung vermehrt
zu nutzen.

C) BEOBACHTUNG UND KONTROLLE

Artikel 15

Angebot und Nutzung von Verkehrsinfrastrukturen

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Stand und die
Entwicklung sowie die Nutzung beziehungsweise Verbesserung
der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssysteme
und die Reduktion der Umweltbelastungen nach einheitlichem
Muster in einem Referenzdokument festzuhalten und periodisch
zu aktualisieren.

(2) Auf der Grundlage dieses Referenzdokumentes überprü-
fen die Vertragsparteien, inwieweit Umsetzungsmaßnahmen zur
Erreichung und zur Weiterentwicklung der Ziele der Alpenkon-
vention und insbesondere dieses Protokolls beitragen.

Artikel 16

Umweltqualitätsziele, Standards und Indikatoren

(1) Die Vertragsparteien legen Umweltqualitätsziele zur Errei-
chung eines nachhaltigen Verkehrs fest und setzen sie um.

(2) Sie stimmen darin überein, dass es notwendig ist, über
Standards und Indikatoren zu verfügen, welche den spezifischen
Verhältnissen des Alpenraumes angepasst sind.

(3) Die Anwendung dieser Standards und dieser Indikatoren
zielt darauf ab, die Entwicklung der Belastungen der Umwelt
und der Gesundheit durch den Verkehr zu bemessen.

KAPITEL III

KOORDINATION, FORSCHUNG, BILDUNG UND
INFORMATION

Artikel 17

Koordination und Information

Die Vertragsparteien vereinbaren, nach Bedarf gemeinsame Tref-
fen durchzuführen, um

a) die Auswirkungen der nach diesem Protokoll ergriffenen
Maßnahmen zu überprüfen;

b) sich vor wichtigen verkehrspolitischen Entscheidungen mit
Auswirkungen auf die anderen Vertragsstaaten gegenseitig
zu konsultieren;

c) den Austausch von Informationen zur Umsetzung dieses
Protokolls zu fördern und dabei vorrangig die vorhandenen
Informationssysteme zu nutzen;
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d) sich vor wichtigen verkehrspolitischen Entscheidungen zu
verständigen, um diese insbesondere in eine aufeinander ab-
gestimmte, grenzüberschreitende Raumordnungspolitik ein-
zubetten.

Artikel 18

Forschung und Beobachtung

(1) Die Vertragsparteien fördern und harmonisieren in enger
Zusammenarbeit Forschungen und systematische Beobachtun-
gen über Wechselbeziehungen zwischen Verkehr und Umwelt
im Alpenraum sowie über spezifische technologische Entwick-
lungen, welche die Wirtschaftlichkeit umweltfreundlicher Ver-
kehrssysteme steigern.

(2) Den Ergebnissen der gemeinsamen Forschung und Be-
obachtung ist anlässlich der Überprüfung der Umsetzung dieses
Protokolls gebührend Rechnung zu tragen, namentlich bei der
Ausarbeitung von Methoden und Kriterien, welche die Beschrei-
bung einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung erlauben.

(3) Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass die jeweiligen Er-
gebnisse nationaler Forschung und systematischer Beobachtung
in ein gemeinsames System zur dauernden Beobachtung und
Information einfließen und im Rahmen der geltenden staatli-
chen Ordnung öffentlich zugänglich gemacht werden.

(4) Die Vertragsparteien unterstützen anwendungsorientierte
Pilotprojekte zur Umsetzung nachhaltiger Verkehrskonzepte
und -technologien.

(5) Die Vertragsparteien unterstützen die Untersuchungen
über die Anwendbarkeit von Methoden der verkehrsträgerüber-
greifenden, strategischen Umweltprüfung.

Artikel 19

Bildung und Information der Öffentlichkeit

Die Vertragsparteien fördern die Aus- und Weiterbildung sowie
die Information der Öffentlichkeit im Hinblick auf Ziele, Maß-
nahmen und Durchführung dieses Protokolls.

KAPITEL IV

KONTROLLE UND BEWERTUNG

Artikel 20

Umsetzung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Umsetzung dieses
Protokolls durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der gelten-
den staatlichen Ordnung sicherzustellen.

Artikel 21

Kontrolle der Einhaltung der Protokollpflichten

(1) Die Vertragsparteien erstatten dem Ständigen Ausschuss
regelmäßig Bericht über die aufgrund dieses Protokolls getroffe-
nen Maßnahmen. In den Berichten ist auch die Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahmen darzulegen. Die Alpenkonferenz be-
stimmt die zeitliche Abfolge der Berichterstattung.

(2) Der Ständige Ausschuss prüft die Berichte daraufhin, ob
die Vertragsparteien ihren Verpflichtungen aus diesem Protokoll
nachgekommen sind. Er kann dabei auch zusätzliche Informa-
tionen von den Vertragsparteien anfordern oder Informationen
aus anderen Quellen beiziehen.

(3) Der Ständige Ausschuss erstellt für die Alpenkonferenz
einen Bericht über die Einhaltung der Verpflichtungen aus die-
sem Protokoll durch die Vertragsparteien.

(4) Die Alpenkonferenz nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.
Falls sie eine Verletzung der Verpflichtungen feststellt, kann sie
Empfehlungen verabschieden.

Artikel 22

Bewertung der Wirksamkeit der Bestimmungen

(1) Die Vertragsparteien überprüfen und beurteilen regelmä-
ßig die in diesem Protokoll enthaltenen Bestimmungen auf ihre
Wirksamkeit. Soweit zur Erreichung der Ziele dieses Protokolls
erforderlich, werden sie geeignete Änderungen des Protokolls in
die Wege leiten.

(2) Im Rahmen der geltenden staatlichen Ordnung werden
die Gebietskörperschaften an dieser Bewertung beteiligt. Die ein-
schlägig tätigen nichtstaatlichen Organisationen können ange-
hört werden.

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 23

Verhältnis zwischen der Alpenkonvention und dem
Protokoll

(1) Dieses Protokoll ist ein Protokoll der Alpenkonvention
im Sinne des Artikels 2 und der anderen einschlägigen Artikel
der Alpenkonvention.

(2) Nur Vertragsparteien der Alpenkonvention können Ver-
tragspartei dieses Protokolls werden. Eine Kündigung der Alpen-
konvention gilt zugleich als Kündigung dieses Protokolls.

(3) Entscheidet die Alpenkonferenz über Fragen in Bezug auf
dieses Protokoll, so sind lediglich die Vertragsparteien dieses
Protokolls abstimmungsberechtigt.
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Artikel 24

Unterzeichnung und Ratifizierung

(1) Dieses Protokoll liegt für die Unterzeichnerstaaten der
Alpenkonvention und die Europäische Gemeinschaft am
31. Oktober 2000 sowie ab dem 6. November 2000 bei der
Republik Österreich als Verwahrer zur Unterzeichnung auf.

(2) Dieses Protokoll tritt für die Vertragsparteien, die ihre
Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Protokoll gebunden
zu sein, drei Monate nach dem Tage in Kraft, an dem drei
Staaten ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsur-
kunde hinterlegt haben.

(3) Für die Vertragsparteien, die später ihre Zustimmung aus-
drücken, durch dieses Protokoll gebunden zu sein, tritt das
Protokoll drei Monate nach dem Tage der Hinterlegung der
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
Nach dem Inkrafttreten einer Änderung des Protokolls wird jede
neue Vertragspartei dieses Protokolls Vertragspartei des Proto-
kolls in der geänderten Fassung.

Artikel 25

Notifikationen

Der Verwahrer notifiziert jedem in der Präambel genannten
Staat und der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf dieses
Protokoll

a) jede Unterzeichnung;

b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Ge-
nehmigungsurkunde;

c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens;

d) jede von einer Vertrags- oder Unterzeichnerpartei abgege-
bene Erklärung;

e) jede von einer Vertragspartei notifizierte Kündigung, ein-
schließlich des Zeitpunkts ihres Wirksamwerdens.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unter-
zeichneten dieses Protokoll unterschrieben.

Geschehen zu Luzern am 31. Oktober 2000 in deutscher, französischer, italienischer und slowenischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Staatsarchiv der
Republik Österreich hinterlegt wird. Der Verwahrer übermittelt den Unterzeichnerparteien beglaubigte Ab-
schriften.

Für die Bundesrepublik Deutschland,
Für die Französische Republik,
Für die Italienische Republik,
Für das Fürstentum Liechtenstein,
Für das Fürstentum Monaco,
Für die Republik Österreich,
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft,
Für die Republik Slowenien,
Für die Europäische Gemeinschaft.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 5. Juni 2007

über die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Republik Türkei über die Beteiligung der Republik Türkei an der Arbeit der Europäischen

Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

(2007/800/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 152 in Verbindung
mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 302/93 des Rates vom
8. Februar 1993 zur Schaffung einer Europäischen Be-
obachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (1) be-
stimmt in ihrem Artikel 13, dass die Beobachtungsstelle
denjenigen Drittländern offenstehen soll, die das Interesse
der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten an den Zielen
und Arbeiten der Beobachtungsstelle teilen.

(2) Die Kommission hat im Namen der Gemeinschaft ein
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Republik Türkei über die Beteiligung der Repub-
lik Türkei an der Arbeit der Europäischen Beobachtungs-
stelle für Drogen und Drogensucht ausgehandelt.

(3) Das Abkommen sollte vorbehaltlich seines Abschlusses
im Namen der Gemeinschaft unterzeichnet werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europä-
ischen Gemeinschaft und der Republik Türkei über die Beteili-
gung der Republik Türkei an der Arbeit der Europäischen Be-
obachtungsstelle für Drogen und Drogensucht wird — vorbe-
haltlich des Beschlusses des Rates über den Abschlusses dieses
Abkommens — im Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
stellen, die befugt ist (sind), das Abkommen vorbehaltlich seines
Abschlusses im Namen der Europäischen Gemeinschaft zu un-
terzeichnen.

Geschehen zu Luxemburg am 5. Juni 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
P. STEINBRÜCK
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ABKOMMEN

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Türkei über die Beteiligung der
Republik Türkei an der Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT, im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

einerseits und

DIE REPUBLIK TÜRKEI, im Folgenden „Türkei“ genannt,

andererseits,

im Folgenden „Vertragsparteien“ genannt,

EINGEDENK dessen, dass der Europäische Rat von Luxemburg 1997 die Beteiligung an den Programmen und Agenturen
der Gemeinschaft als Mittel zur Intensivierung der Heranführungsstrategie vorgesehen hat,

IN ANBETRACHT der Gründung der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (im Folgenden
„Beobachtungsstelle“ genannt) durch die Europäische Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 302/93 (1) (im
Folgenden „Gründungsverordnung“ genannt),

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass gemäß Artikel 13 der Gründungsverordnung die Beobachtungsstelle denjenigen
Drittländern offensteht, die die Interessen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten teilen,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Türkei die in der Gründungsverordnung festgelegten Ziele der Beobachtungsstelle teilt, da
ihr oberstes Ziel die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist,

IN WÜRDIGUNG der Tatsache, dass die Türkei die Beschreibung der Aufgaben der Beobachtungsstelle sowie ihre
Arbeitsmethode und ihre vorrangigen Tätigkeitsbereiche gemäß der Gründungsverordnung anerkennt,

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass in der Türkei eine geeignete Einrichtung besteht, über die der Kontakt zum
Europäischen Informationsnetz für Drogen und Drogensucht abgewickelt werden kann,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Beteiligung

Die Türkei beteiligt sich in vollem Umfang zu den in diesem
Abkommen festgelegten Bedingungen an den Arbeiten der Eu-
ropäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (im
Folgenden „Beobachtungsstelle“ genannt).

Artikel 2

Europäisches Informationsnetz für Drogen und
Drogensucht (Reitox)

(1) Die Türkei schließt sich dem Europäischen Informations-
netz für Drogen und Drogensucht (im Folgenden „Reitox“ ge-
nannt) an.

(2) Die Türkei teilt der Beobachtungsstelle binnen 28 Tagen
nach Inkrafttreten dieses Abkommens die wichtigsten Struktu-

ren mit, aus denen sich sein nationales Informationsnetz zusam-
mensetzt, darunter auch seine nationale Beobachtungsstelle, und
nennt etwaige sonstige Fachzentren, die einen zweckdienlichen
Beitrag zu den Arbeiten der Beobachtungsstelle leisten könnten.

Artikel 3

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Beobachtungsstelle lädt einen Vertreter
der Türkei zu seinen Sitzungen ein. Der Vertreter nimmt in
vollem Umfang daran teil, besitzt jedoch kein Stimmrecht.
Der Verwaltungsrat kann in Ausnahmefällen eine Sitzung ein-
berufen, in der Fragen von besonderem Interesse für die
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten behandelt werden und
die daher auf die Vertreter der Mitgliedstaaten und der Europä-
ischen Kommission beschränkt ist.

Der Verwaltungsrat legt gemeinsam mit Vertretern der Türkei
die Einzelheiten der Beteiligung der Türkei an den Arbeiten der
Beobachtungsstelle fest.
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Artikel 4

Haushalt

Die Türkei beteiligt sich gemäß den Bestimmungen in Anhang I
dieses Abkommen, der fester Bestandteil dieses Abkommens ist,
finanziell an den Aktivitäten der Beobachtungsstelle.

Artikel 5

Schutz und Vertraulichkeit der Daten

(1) Werden aufgrund dieses Abkommens personenbezogene
Daten, die keine Identifizierung natürlicher Personen ermögli-
chen, von der Beobachtungsstelle in Übereinstimmung mit Ge-
meinschaftsrecht und türkischem Recht an die Türkei weiterge-
leitet, ist die Verwendung dieser Daten nur zu dem erklärten
Zweck und zu den durch die übermittelnde Stelle vorgeschrie-
benen Bedingungen zulässig.

(2) Die von der Beobachtungsstelle an die Türkei übermittel-
ten Daten über Drogen und Drogensucht dürfen vorbehaltlich
der Einhaltung der gemeinschaftlichen und türkischen Vorschrif-
ten über die Verbreitung und Vertraulichkeit von Informationen
veröffentlicht werden. Personenbezogene Daten dürfen nicht
veröffentlicht oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den.

(3) Von der Türkei benannte Fachzentren sind nicht ver-
pflichtet, Informationen zur Verfügung zu stellen, die nach tür-
kischem Recht als vertraulich eingestuft werden.

(4) Hinsichtlich der Daten, die der Beobachtungsstelle von
den türkischen Behörden zur Verfügung gestellt werden, gilt
für die Beobachtungsstelle Artikel 6 der Gründungsverordnung.

Artikel 6

Rechtliche Stellung

Die Beobachtungsstelle besitzt nach türkischem Recht Rechts-
persönlichkeit und in der Türkei die weitestgehende Rechts- und
Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach türkischem
Recht zuerkannt ist.

Artikel 7

Haftung

Die Haftung der Beobachtungsstelle bestimmt sich nach Artikel
16 der Gründungsverordnung.

Artikel 8

Vorrechte und Befreiungen

Die Türkei wendet auf die Beobachtungsstelle das Protokoll über
die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten an, das als Anhang II fester Bestandteil dieses Abkommens
ist.

Artikel 9

Beschäftigungsbedingungen

Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Beschäf-
tigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europä-
ischen Gemeinschaften können türkische Staatsangehörige, die
im Besitz ihrer vollen staatsbürgerlichen Rechte sind, vom Di-
rektor der Beobachtungsstelle auf Vertragsbasis eingestellt wer-
den.

Artikel 10

Inkrafttreten

Die Vertragsparteien genehmigen dieses Abkommen nach ihren
eigenen Verfahren.

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats nach dem
Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander den Ab-
schluss der in Absatz 1 genannten Verfahren notifiziert haben.

Artikel 11

Gültigkeit und Beendigung

(1) Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlos-
sen. Es endet mit dem Beitritt der Türkei zur Europäischen
Union.

(2) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch schrift-
liche Mitteilung an die andere Vertragspartei kündigen. Das Ab-
kommen tritt sechs Monate nach dem Tag der schriftlichen
Mitteilung außer Kraft.

DE8.12.2007 Amtsblatt der Europäischen Union L 323/25



Съставено в Брюксел на тридесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne třicátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the thiertieth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de dois mil e sete.

Încħeiat la Bruxelles, treizeci octombrie două mii șapte.

V Bruseli dna tridsiateho októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober tjugohundrasju.

Brüksel'de, otuz Ekim ikibinyedi gününde yapilmiștir.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Avrupa Topluluğu adina

За Република Турция
Por la Republica de Turquia
Za Tureckou republiku
For Republikken Tyrkiet
Für die Republik Türkei
Türgi Vabariigi nimel
Για την Τουρκική Δημοκρατία
For the Republic of Turkey
Pour la République de Turquie
Per la Repubblica di Turchia
Turcijas Republikas vārdā
Turkijos Respublikos vardu
A Torök Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tat-Turkija
Voor de Republiek Turkije
W imieniu Republiki Turcji
Pela República da Turquia
Pentru Republica Turcia
Za Tureckú republiku
Za Republiko Turčijo
Turkin tasavallan puolesta
För Republiken Turkiet
Türkiye Cumhuriyeti adina
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ANHANG I

FINANZIELLER BEITRAG DER TÜRKEI ZUR EUROPÄISCHEN BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR DROGEN UND
DROGENSUCHT

1. Die Türkei leistet im Rahmen ihrer Beteiligung an der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
(im Folgenden „Beobachtungsstelle“ genannt) einen finanziellen Beitrag zum Gesamthaushalt der Europäischen Union,
der in den ersten vier Jahren, in denen die Türkei nach und nach in die Arbeit der Beobachtungsstelle eingebunden
wird, schrittweise erhöht wird. Die zu leistenden finanziellen Beiträge belaufen sich auf:

— im ersten Jahr der Beteiligung 100 000 EUR

— im zweiten Jahr der Beteiligung 150 000 EUR

— im dritten Jahr der Beteiligung 210 000 EUR

— im vierten Jahr der Beteiligung 271 000 EUR

Im fünften Jahr seiner Beteiligung wird der finanzielle Beitrag, den die Türkei jährlich zur Beobachtungsstelle zu leisten
hat, um den Prozentsatz fortgeschrieben, um den der Finanzbeitrag der Gemeinschaft zur Beobachtungsstelle steigt.

2. Die Türkei kann für die Zahlung seines Beitrags zur Beobachtungsstelle zum Teil die Hilfe der Gemeinschaft in
Anspruch nehmen, wobei der maximale Zuschuss der Gemeinschaft 75 % im ersten Jahr der Teilnahme, 60 % im
zweiten Jahr und 50 % in den Folgejahren beträgt. Die beantragten Gemeinschaftsmittel werden der Türkei im Rahmen
eines getrennten Planungsverfahrens auf der Grundlage einer gesonderten Finanzierungsvereinbarung zur Verfügung
gestellt. Für den restlichen Beitrag kommt die Türkei selbst auf.

3. Der Beitrag der Türkei wird gemäß der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union
verwaltet.

Reise- und Aufenthaltskosten, die Vertretern und Sachverständigen der Türkei durch die Teilnahme an Aktivitäten oder
Sitzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle entstehen, werden
von der Europäischen Beobachtungsstelle auf der gleichen Grundlage und nach den gleichen Verfahren erstattet, wie sie
derzeit für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten.

4. Für das erste Kalenderjahr wird der Beitrag der Türkei ab dem ersten Tag seiner Beteiligung bis zum Jahresende anteilig
berechnet. Für die darauf folgenden Jahre richtet sich die Beitragshöhe nach den Bestimmungen dieses Abkommens.
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ANHANG II

PROTOKOLL ÜBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Investitionsbank nach Artikel 28 des
Vertrags zur Einsetzung des gemeinsamen Rates und der gemeinsamen Kommission dieser Gemeinschaften im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen genießen,

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die diesem Vertrag als Anhang Beigefügt sind:

KAPITEL I

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, LIEGENSCHAFTEN, GUTHABEN UND GESCHÄFTE DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN

Artikel 1

Die Räumlichkeiten und Gebäude der Gemeinschaften sind unverletzlich. Sie dürfen nicht durchsucht, beschlagnahmt,
eingezogen oder enteignet werden. Die Vermögensgegenstände und Guthaben der Gemeinschaften dürfen ohne Ermäch-
tigung des Gerichtshofes nicht Gegenstand von Zwangsmaßnahmen der Verwaltungsbehörden oder Gerichte sein.

Artikel 2

Die Archive der Gemeinschaften sind unverletzlich.

Artikel 3

Die Gemeinschaften, ihre Guthaben, Einkünfte und sonstigen Vermögensgegenstände sind von jeder direkten Steuer
befreit.

Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Fällen, in denen es ihnen möglich ist, geeignete Maßnahmen für den
Erlass oder die Erstattung des Betrages der indirekten Steuern und Verkaufsabgaben, die in den Preisen für bewegliche
oder unbewegliche Güter inbegriffen sind, wenn die Gemeinschaften für ihren Dienstbedarf größere Einkäufe tätigen, bei
denen derartige Steuern und Abgaben im Preis enthalten sind. Die Durchführung dieser Maßnahmen darf jedoch den
Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaften nicht verfälschen.

Von den Abgaben, die lediglich die Vergütung für Leistungen gemeinnütziger Versorgungsbetriebe darstellen, wird keine
Befreiung gewährt.

Artikel 4

Die Gemeinschaften sind von allen Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -beschränkungen bezüglich der zu ihrem
Dienstgebrauch bestimmten Gegenstände befreit. Die in dieser Weise eingeführten Gegenstände dürfen im Hoheitsgebiet
des Staates, in das sie eingeführt worden sind, weder entgeltlich noch unentgeltlich veräußert werden, es sei denn zu
Bedingungen, welche die Regierung dieses Staates genehmigt.

Den Gemeinschaften steht ferner für ihre Veröffentlichungen Befreiung von Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und
-beschränkungen zu.

Artikel 5

Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl darf Devisen aller Art und Konten in jeder beliebigen Währung
besitzen.

KAPITEL II

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UND AUSWEISE

Artikel 6

Den Organen der Gemeinschaften steht für ihre amtliche Nachrichtenübermittlung und die Übermittlung aller ihrer
Schriftstücke im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die gleiche Behandlung wie den diplomatischen Vertretungen zu.

Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrichtenübermittlung der Organe der Gemeinschaften unter-
liegen nicht der Zensur.
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Artikel 7

(1) Die Präsidenten der Organe der Gemeinschaften können den Mitgliedern und Bediensteten dieser Organe Ausweise
ausstellen, deren Form vom Rat bestimmt wird und die von den Behörden der Mitgliedstaaten als gültige Reiseausweise
anerkannt werden. Diese Ausweise werden den Beamten und sonstigen Bediensteten nach Maßgabe des Statuts der
Beamten und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften ausgestellt.

Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser Ausweise als im Hoheitsgebiet dritter Länder gültige Reise-
ausweise schließen.

(2) Artikel 6 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
findet jedoch weiterhin Anwendung auf diejenigen Mitglieder und Bediensteten der Organe, die bei Inkrafttreten dieses
Vertrags im Besitz des in dem genannten Artikel vorgesehenen Ausweises sind, und zwar bis zur Anwendung von Ab-
satz 1.

KAPITEL III

MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Artikel 8

Die Reise der Mitglieder des Europäischen Parlaments zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments unterliegt
keinen verwaltungsmäßigen oder sonstigen Beschränkungen.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erhalten bei der Zollabfertigung und Devisenkontrolle

a) seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie hohe Beamte, die sich in offiziellem Auftrag vorüber-
gehend ins Ausland begeben;

b) seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten dieselben Erleichterungen wie ausländische Regierungsvertreter mit
vorübergehendem offiziellem Auftrag.

Artikel 9

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen Mitglieder des Europäischen
Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder verfolgt werden.

Artikel 10

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletz-
lichkeit zu;

b) können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt
werden.

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments.

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht werden; sie steht auch nicht der Befugnis
des Europäischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder aufzuheben.

KAPITEL IV

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN, DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN TEILNEHMEN

Artikel 11

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Organe der Gemeinschaften teilnehmen, sowie ihren Beratern
und Sachverständigen stehen während der Ausübung ihrer Tätigkeit und auf der Reise zum und vom Tagungsort die
üblichen Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen zu.

Dies gilt auch für die Mitglieder der beratenden Organe der Gemeinschaften.
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KAPITEL V

BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Artikel 12

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften stehen im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats ohne Rücksicht
auf ihre Staatsangehörigkeit folgende Vorrechte und Befreiungen zu:

a) Befreiung von der Gerichtsbarkeit bezüglich der von ihnen in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen,
einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, jedoch vorbehaltlich der Anwendung der Bestimmun-
gen der Verträge über die Vorschriften betreffend die Haftung der Beamten und sonstigen Bediensteten gegenüber den
Gemeinschaften und über die Zuständigkeit des Gerichtshofes für Streitsachen zwischen den Gemeinschaften und ihren
Beamten sowie sonstigen Bediensteten. Diese Befreiung gilt auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit;

b) Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und von der Meldepflicht für Ausländer. Das Gleiche gilt für ihre
Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder;

c) die den Beamten der internationalen Organisationen üblicherweise gewährten Erleichterungen auf dem Gebiet der
Vorschriften des Währungs- und Devisenrechts;

d) das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände bei Antritt ihres Dienstes in das in
Frage stehende Land zollfrei einzuführen und bei Beendigung ihrer Amtstätigkeit in diesem Land ihre Wohnungsein-
richtung und ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich der Bedingungen,
welche die Regierung des Landes, in dem dieses Recht ausgeübt wird, in dem einen und anderen Fall für erforderlich
erachtet;

e) das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraftfahrzeug, sofern es im Land ihres letzten ständigen
Aufenthalts oder in dem Land, dem sie angehören, zu den auf dem Binnenmarkt dieses Landes geltenden Bedingungen
erworben worden ist, zollfrei einzuführen und es zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich der Bedingungen, welche
die Regierung des in Frage stehenden Landes in dem einen und anderen Fall für erforderlich erachtet.

Artikel 13

Von den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen, welche die Gemeinschaften ihren Beamten und sonstigen Bediensteten
zahlen, wird zugunsten der Gemeinschaften eine Steuer gemäß den Bestimmungen und dem Verfahren erhoben, die vom
Rat auf Vorschlag der Kommission festgelegt werden.

Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen Steuern auf die von den Gemeinschaften gezahlten
Gehälter, Löhne und Bezüge befreit.

Artikel 14

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften, die sich lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im
Dienst der Gemeinschaften im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als des Staates niederlassen, in dem sie zur Zeit
des Dienstantritts bei den Gemeinschaften ihren steuerlichen Wohnsitz haben, werden in den beiden genannten Staaten
für die Erhebung der Einkommen-, Vermögen- und Erbschaftsteuer sowie für die Anwendung der zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaften geschlossenen Abkommen so behandelt, als hätten
sie ihren früheren Wohnsitz beibehalten, sofern sich dieser in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaften befindet. Dies gilt
auch für den Ehegatten, soweit dieser keine eigene Berufstätigkeit ausübt, sowie für die Kinder, die unter der Aufsicht der
in diesem Artikel bezeichneten Personen stehen und von ihnen unterhalten werden.

Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche bewegliche Vermögen der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist in
diesem Staat von der Erbschaftsteuer befreit. Für die Veranlagung dieser Steuer wird es vorbehaltlich der Rechte dritter
Länder und der etwaigen Anwendung internationaler Abkommen über die Doppelbesteuerung als in dem Staat des
steuerlichen Wohnsitzes befindlich betrachtet.

Ein lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienste anderer internationaler Organisationen begründeter Wohnsitz
bleibt bei der Anwendung dieses Artikels unberücksichtigt.

Artikel 15

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission durch einstimmigen Beschluss das System der Sozialleistungen für die
Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften fest.
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Artikel 16

Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der anderen betroffenen Organe die Gruppen von
Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften, auf welche die Artikel 12, 13 Absatz 2 und Artikel 14 ganz
oder teilweise Anwendung finden.

Namen, Dienstrang und -stellung sowie Anschrift der Beamten und sonstigen Bediensteten dieser Gruppen werden den
Regierungen der Mitgliedstaaten in regelmäßigen Zeitabständen mitgeteilt.

KAPITEL VI

VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER VERTRETUNGEN DRITTER LÄNDER, DIE BEI DEN EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN BEGLAUBIGT SIND

Artikel 17

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Gemeinschaften befindet, gewährt den bei den Gemeinschaften
beglaubigten Vertretungen dritter Länder die üblichen diplomatischen Vorrechte und Befreiungen.

KAPITEL VII

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 18

Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften
ausschließlich im Interesse der Gemeinschaften gewährt.

Jedes Organ der Gemeinschaften hat die Befreiung eines Beamten oder sonstigen Bediensteten in allen Fällen aufzuheben,
in denen dies nach seiner Auffassung den Interessen der Gemeinschaften nicht zuwiderläuft.

Artikel 19

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der Gemeinschaften und die verantwortlichen Behörden der
beteiligten Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen.

Artikel 20

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Mitglieder der Kommission Anwendung.

Artikel 21

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Richter, die Generalanwälte, den Kanzler und die Hilfsberichterstatter des
Gerichtshofes Anwendung sowie auf die Mitglieder und den Kanzler des Gerichts erster Instanz; die Bestimmungen des
Artikels 3 der Protokolle über die Satzung des Gerichtshofes betreffend die Befreiung der Richter und Generalanwälte von
der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt.

Artikel 22

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Investitionsbank, die Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die Vertreter
der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen; die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung der Bank
bleiben hiervon unberührt.

Die Europäische Investitionsbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich der Erhöhungen ihres
Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat,
verbunden sind. Desgleichen werden bei ihrer etwaigen Auflösung und Liquidation keine Abgaben erhoben. Ferner
unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Organe, soweit sie nach Maßgabe der Satzung ausgeübt wird, nicht der
Umsatzsteuer.

DEL 323/32 Amtsblatt der Europäischen Union 8.12.2007



Artikel 23

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zentralbank, die Mitglieder ihrer Beschlussorgane und ihre Bediensteten; die
Bestimmungen des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank bleiben hiervon unberührt.

Die Europäische Zentralbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich der Erhöhungen ihres
Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat,
verbunden sind. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Beschlussorgane, soweit sie nach Maßgabe der Satzung
des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank ausgeübt wird, nicht der Umsatzsteuer.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für das Europäische Währungsinstitut. Bei seiner Auflösung oder Liquidation
werden keine Abgaben erhoben.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünfundsechzig.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 6. Dezember 2007

über die vollständige Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands in der
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der

Slowakischen Republik

(2007/801/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Beitrittsakte von 2003, insbesondere auf Arti-
kel 3 Absatz 2,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003 ist vor-
gesehen, dass die Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands, die nicht in Anhang I dieser Akte genannt wer-
den, in einem neuen Mitgliedstaat im Sinne des genann-
ten Rechtsakts nur gemäß einem entsprechenden Be-
schluss des Rates anzuwenden sind, der nach Prüfung
der Frage gefasst wird, ob die erforderlichen Vorausset-
zungen für die Anwendung des genannten Besitzstands
gegeben sind.

(2) Nach Prüfung der Frage, ob die erforderlichen Voraus-
setzungen für die Anwendung des den Datenschutz
betreffenden Teils des Schengen-Besitzstands in der
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Re-
publik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Un-
garn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Repub-
lik Slowenien und der Slowakischen Republik (nachste-
hend „betreffende Mitgliedstaaten“ genannt) gegeben sind,
hat der Rat die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands,
die das Schengener Informationssystem betreffen, für die
betreffenden Mitgliedstaaten mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 2007 in Kraft gesetzt.

(3) Der Rat hat nun nach den anwendbaren Schengen-Be-
wertungsverfahren gemäß dem Beschluss des Exeku-
tivausschusses vom 16. September 1998 bezüglich der
Errichtung des Ständigen Ausschusses Schengener Durch-
führungsübereinkommen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (2)
geprüft, ob die erforderlichen Voraussetzungen für die
Anwendung des Schengen-Besitzstands in allen anderen
Bereichen des Schengen-Besitzstands — Luftgrenzen,
Landgrenzen, polizeiliche Zusammenarbeit, Schengener
Informationssystem, Seegrenzen und Visa — in den
betreffenden Mitgliedstaaten gegeben sind.

(4) Der Rat hat am 8. November 2007 festgestellt, dass die
Bedingungen in allen genannten Bereichen von den
betreffenden Mitgliedstaaten erfüllt wurden.

(5) Es ist möglich, Zeitpunkte für die vollständige Anwen-
dung des Schengen-Besitzstands durch diese Mitgliedstaa-
ten festzulegen, d. h. Zeitpunkte, ab denen Personenkon-
trollen an den Binnengrenzen mit diesen Mitgliedstaaten
abgeschafft werden sollten.

(6) Mit Wirkung von dem frühesten dieser Zeitpunkte sollten
die Einschränkungen der Nutzung des Schengener Infor-
mationssystems aufgehoben werden, die in dem Be-
schluss 2007/471/EG des Rates vom 12. Juni 2007
über die Anwendung der Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands über das Schengener Informationssystem in
der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der
Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Re-
publik Slowenien und der Slowakischen Republik (3) vor-
gesehen sind.

(7) Damit durch die Erweiterung des Schengen-Raums be-
stimmten Personengruppen das Reisen innerhalb des
Raums nicht erschwert wird, sollte die durch die Ent-
scheidung Nr. 895/2006/EG (4) geschaffene Erleichterung
für Drittstaatsangehörige erhalten bleiben, die ein natio-
nales Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt besitzen,
das von einem der betreffenden Mitgliedstaaten für die
Durchreise durch das Hoheitsgebiet der anderen betref-
fenden Mitgliedstaaten ausgestellt wurde. Daher sollten
einige Bestimmungen dieser Entscheidung für eine be-
grenzte Übergangszeit weiter gelten.

(8) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Beitrittsakte
von 2003 und infolge der in dem Beschluss
2004/926/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 über
das Inkraftsetzen von Teilen des Schengen-Besitzstands
durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland (5), insbesondere in Artikel 1 Absatz 1, vor-
gesehenen teilweisen Anwendung des Schengen-Besitz-
stands durch das Vereinigte Königreich Großbritannien
und Nordirland sollten nur Teile der Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands, die für die betreffenden Mitglied-
staaten in ihren Beziehungen zu Mitgliedstaaten, die den
Schengen-Besitzstand vollständig anwenden, gelten, in
den Beziehungen der betreffenden Mitgliedstaaten zum
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland
gelten.
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(9) Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Wei-
terentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat
der Europäischen Union sowie der Republik Island und
dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der
beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, An-
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands
dar, die in den in Artikel 1 Buchstaben B, C, D, F und
H des Beschlusses 1999/437/EG des Rates (1) zum Erlass
bestimmter Durchführungsvorschriften zu jenem Über-
einkommen genannten Bereich fallen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Die in Anhang I genannten Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands gelten für die betreffenden Mitgliedstaaten in ihren
Beziehungen untereinander und in ihren Beziehungen zu dem
Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bundesre-
publik Deutschland, der Hellenischen Republik, dem Königreich
Spanien, der Französischen Republik, der Italienischen Republik,
dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Nieder-
lande, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik,
der Republik Finnland und dem Königreich Schweden sowie
der Republik Island und dem Königreich Norwegen mit Wir-
kung vom 21. Dezember 2007.

Insofern diese Bestimmungen die Abschaffung von Personen-
kontrollen an den Binnengrenzen regeln, gelten sie für Luftgren-
zen mit Wirkung vom 30. März 2008.

Alle Einschränkungen der Nutzung des Schengener Informa-
tionssystems durch die betreffenden Mitgliedstaaten werden
mit Wirkung vom 21. Dezember 2007 aufgehoben.

(2) Die in Anhang II genannten Bestimmungen des Schen-
gen-Besitzstands gelten für die betreffenden Mitgliedstaaten in
ihren Beziehungen zum Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland mit Wirkung vom 21. Dezember 2007.

Artikel 2

Vor dem 21. Dezember 2007 ausgestellte nationale Visa für
einen kurzfristigen Aufenthalt bleiben bis zum 30. Juni 2008
während ihrer Geltungsdauer für die Zwecke der Durchreise
durch das Hoheitsgebiet der übrigen betreffenden Mitgliedstaa-
ten gültig, insofern sie diese Visa für einen kurzfristigen Auf-
enthalt für die Zwecke der Durchreise gemäß der Entscheidung
Nr. 895/2006/EG anerkannt haben. Die in dieser Entscheidung
niedergelegten Bedingungen finden Anwendung.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. COSTA
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ANHANG I

Verzeichnis der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von
2003, die für die betreffenden Mitgliedstaaten in ihren Beziehungen zu den Mitgliedstaaten, die den

Schengen-Besitzstand vollständig anwenden, sowie zu Island und Norwegen in Kraft zu setzen sind

1. In Bezug auf das Schengener Durchführungsübereinkommen:

Artikel 1, soweit er mit diesem Absatz im Zusammenhang steht, Artikel 9 bis 12, Artikel 14 bis 25 mit Ausnahme
von Artikel 19 Absatz 2, Artikel 40 bis 43 und Artikel 126 bis 130, soweit sie mit diesem Absatz im Zusammenhang
stehen, des Schengener Durchführungsübereinkommens, geändert durch verschiedene der unter Nummer 2 Buchstabe c
aufgeführten Rechtsakte.

2. Sonstige Bestimmungen:

a) Folgende Bestimmungen der Übereinkommen über den Beitritt zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unter-
zeichneten Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, Schlussakten dieser Übereinkommen und
zugehörige Erklärungen:

— das am 27. November 1990 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt der Italienischen Republik:
Artikel 2, Artikel 3 und Gemeinsame Erklärung zu den Artikeln 2 und 3 des Übereinkommens über den
Beitritt der Italienischen Republik zu dem Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von
Schengen vom 14. Juni 1985,

— das am 25. Juni 1991 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt des Königreichs Spanien: Artikel 2 und
Artikel 3,

— das am 25. Juni 1991 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt der Portugiesischen Republik: Artikel 2,
Artikel 3 und Erklärung 1 in Teil III der Schlussakte,

— das am 6. November 1992 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt der Hellenischen Republik: Arti-
kel 2,

— das am 28. April 1995 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt der Republik Österreich: Artikel 2 und
Artikel 3,

— das am 19. Dezember 1996 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt des Königreichs Dänemark:
Artikel 2 und Artikel 3,

— das am 19. Dezember 1996 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt der Republik Finnland: Artikel 2
und Artikel 3,

— das am 19. Dezember 1996 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt des Königreichs Schweden:
Artikel 2 und Artikel 3.

b) Folgende Beschlüsse des durch das Schengener Durchführungsübereinkommen eingesetzten Exekutivausschusses:

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 14. Dezember 1993 bezüglich der Verlängerung des einheitlichen
Visums (SCH/Com-ex (93) 21),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 14. Dezember 1993 bezüglich der gemeinsamen Grundsätze für die
Annullierung, Aufhebung und Verringerung der Gültigkeitsdauer einheitlicher Visa (SCH/Com-ex (93) 24),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 21. November 1994 bezüglich der Einführung eines automatisierten
Verfahrens zur Konsultation der zentralen Behörden gemäß Artikel 17 Absatz 2 SDÜ (SCH/Com-ex (94) 15
rev.),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 22. Dezember 1994 bezüglich des Austausches von Statistiken über die
Erteilung von Sichtvermerken (SCH/Com-ex (94) 25),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 5. Mai 1995 bezüglich der gemeinsamen Visapolitik, enthalten in dem
Protokoll über die am 28. April 1995 in Brüssel abgehaltene Sitzung des Exekutivausschusses (SCH/Com-ex
(95) PV 1 rev.),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 27. Juni 1996 bezüglich der Grundsätze für die Erteilung von Schen-
gen-Visa im Zusammenhang mit Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a des Schengener Durchführungsübereinkom-
mens (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 15. Dezember 1997 bezüglich der Leitsätze für Beweismittel und
Indizien im Rahmen von Rückübernahmeübereinkommen zwischen Schengen-Staaten (SCH/Com-ex (97) 39
rev.),
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— Beschluss des Exekutivausschusses vom 21. April 1998 über den Austausch von statistischen Angaben zur
Visumerteilung (SCH/Com-ex (98) 12),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 23. Juni 1998 bezüglich der Maßnahmen, die gegenüber Staaten zu
ergreifen sind, bei denen es Probleme bei der Ausstellung von Dokumenten gibt, die die Entfernung aus dem
Schengener Gemeinschaftsgebiet ermöglichen (SCH/Com-ex (98) 18 rev.),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 23. Juni 1998 bezüglich der monegassischen Aufenthaltstitel
(SCH/Com-ex (98) 19),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 23. Juni 1998 über die Abstemplung der Pässe der Visumantragsteller
(SCH/Com-ex (98) 21),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 23. Juni 1998 bezüglich der Besenklausel zur Abdeckung des gesamten
technischen Besitzstands Schengens (SCH/Com-ex (98) 29 rev.),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 16. Dezember 1998 bezüglich des Leitfadens zur grenzüberschreitenden
polizeilichen Zusammenarbeit (SCH/Com-ex (98) 52),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 16. Dezember 1998 zur Schaffung eines Handbuchs visierfähiger
Dokumente (SCH/Com-ex (98) 56),

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 bezüglich der Aufhebung von Altfassungen des Ge-
meinsamen Handbuchs und der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und Annahme der Neufassungen
(SCH/Com-ex (99) 13), soweit er sich auf die Bestimmungen der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion
bezieht, die nicht bereits mit der Beitrittsakte von 2003 anwendbar geworden sind,

— Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 zur Schaffung eines Handbuchs visierfähiger Dokumente
(SCH/Com-ex (99) 14).

c) Folgende andere Rechtsakte:

— Beschluss 2000/645/EG des Rates vom 17. Oktober 2000 zur Berichtigung des im Beschluss des Schengener
Exekutivausschusses SCH/Com-ex (94) 15 rev. enthaltenen Schengen-Besitzstands (ABl. L 272 vom 25.10.2000,
S. 24). Geändert durch den Beschluss 2003/330/EG (ABl. L 116 vom 13.5.2003, S. 22),

— Verordnung (EG) Nr. 1091/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über den freien Personenverkehr mit einem
Visum für den längerfristigen Aufenthalt (ABl. L 150 vom 6.6.2001, S. 4),

— Entscheidung 2001/420/EG des Rates vom 28. Mai 2001 zur Anpassung der Teile V und VI und der Anlage 13
der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und der Anlage 6a des Gemeinsamen Handbuchs für Visa für den
längerfristigen Aufenthalt, die gleichzeitig als Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt Gültigkeit besitzen (ABl.
L 150 vom 6.6.2001, S. 47), soweit sie sich auf die Gemeinsame Konsularische Instruktion bezieht,

— Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen
über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. L 149 vom 2.6.2001, S. 34) und Entscheidung
2004/191/EG des Rates vom 23. Februar 2004 zur Festlegung der Kriterien und praktischen Einzelheiten
zum Ausgleich finanzieller Ungleichgewichte aufgrund der Anwendung der Richtlinie 2001/40/EG über die
gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. L 60
vom 27.2.2004, S. 55),

— Entscheidung 2002/44/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 zur Änderung von Teil VII und der Anlage 12
der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion sowie der Anlage 14a des Gemeinsamen Handbuchs (ABl. L 20
vom 23.1.2002, S. 5), soweit sie sich auf die Gemeinsame Konsularische Instruktion bezieht,

— Entscheidung 2002/354/EG des Rates vom 25. April 2002 zur Anpassung von Teil III und zur Schaffung einer
Anlage 16 der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion (ABl. L 123 vom 9.5.2002, S. 50),

— Entscheidung 2002/585/EG des Rates vom 12. Juli 2002 zur Anpassung der Teile III und VIII der Gemein-
samen Konsularischen Instruktion (ABl. L 187 vom 16.7.2002, S. 44),

— Entscheidung 2002/586/EG des Rates vom 12. Juli 2002 zur Änderung von Teil VI der Gemeinsamen Konsu-
larischen Instruktion (ABl. L 187 vom 16.7.2002, S. 48),

— Verordnung (EG) Nr. 415/2003 des Rates vom 27. Februar 2003 über die Erteilung von Visa an der Grenze,
einschließlich der Erteilung derartiger Visa an Seeleute auf der Durchreise (ABl. L 64 vom 7.3.2003, S. 1),
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— Verordnung (EG) Nr. 693/2003 des Rates vom 14. April 2003 zur Einführung eines Dokuments für den
erleichterten Transit (FTD) und eines Dokuments für den erleichterten Transit im Eisenbahnverkehr (FRTD)
sowie zur Änderung der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und des Gemeinsamen Handbuchs (ABl.
L 99 vom 17.4.2003, S. 8), soweit sie sich auf die Gemeinsame Konsularische Instruktion bezieht,

— Entscheidung 2003/454/EG des Rates vom 13. Juni 2003 zur Änderung der Anlage 12 der Gemeinsamen
Konsularischen Instruktion sowie der Anlage 14a des Gemeinsamen Handbuchs betreffend Visumgebühren
(ABl. L 152 vom 20.6.2003, S. 82), soweit sie sich auf die Gemeinsame Konsularische Instruktion bezieht,

— Entscheidung 2003/585/EG des Rates vom 28. Juli 2003 zur Änderung von Anlage 2 Liste A der Gemein-
samen Konsularischen Instruktion sowie von Anlage 5 Liste A des Gemeinsamen Handbuchs betreffend die
Visumpflicht für die Inhaber von pakistanischen Reisepässen (ABl. L 198 vom 6.8.2003, S. 13), soweit sie sich
auf die Gemeinsame Konsularische Instruktion bezieht,

— Entscheidung 2003/586/EG des Rates vom 28. Juli 2003 zur Änderung von Anlage 3 Teil I der Gemeinsamen
Konsularischen Instruktion sowie von Anlage 5a Teil I des Gemeinsamen Handbuchs betreffend Drittstaatsan-
gehörige, die für den Flughafentransit ein Visum benötigen (ABl. L 198 vom 6.8.2003, S. 15), soweit sie sich
auf die Gemeinsame Konsularische Instruktion bezieht,

— Beschluss 2003/725/JI des Rates vom 2. Oktober 2003 zur Änderung von Artikel 40 Absätze 1 und 7 des
Übereinkommens zur Durchführung des Schengener Übereinkommens vom 14. Juni 1985 betreffend den
schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (ABl. L 260 vom 11.10.2003, S. 37),

— Entscheidung 2004/14/EG des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Änderung des Teils V Nummer 3 (Wesent-
liche Kriterien für die Prüfung des Antrags) der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion (ABl. L 5 vom
9.1.2004, S. 74),

— Entscheidung 2004/15/EG des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Änderung des Teils II Nummer 1.2 der
Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und zur Aufnahme einer neuen Anlage in diese Instruktion (ABl. L 5
vom 9.1.2004, S. 76),

— Entscheidung 2004/17/EG des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Änderung des Teils V Nummer 1.4 der
Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und des Teils I Nummer 4.1.2 des Gemeinsamen Handbuchs zur
Aufnahme des Nachweises einer Reisekrankenversicherung in die Liste der für die Erteilung eines einheitlichen
Einreisevisums erforderlichen Belege (ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 79), soweit sie sich auf die Gemeinsame
Konsularische Instruktion bezieht,

— Entscheidung 2004/573/EG des Rates vom 29. April 2004 betreffend die Organisation von Sammelflügen zur
Rückführung von Drittstaatsangehörigen, die individuellen Rückführungsmaßnahmen unterliegen, aus dem
Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten (ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 28),

— Empfehlung 2005/761/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. September 2005 zur Erleich-
terung der Ausstellung einheitlicher Visa durch die Mitgliedstaaten für den kurzfristigen Aufenthalt an Forscher
aus Drittstaaten, die sich zu Forschungszwecken innerhalb der Gemeinschaft bewegen (ABl. L 289 vom
3.11.2005, S. 23),

— Artikel 1 Satz 1 und Titel III der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen
(Schengener Grenzkodex) (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1),

— Entscheidung 2006/440/EG des Rates vom 1. Juni 2006 zur Änderung der Anlage 12 der Gemeinsamen
Konsularischen Instruktion sowie der Anlage 14a des Gemeinsamen Handbuchs betreffend die den Verwaltungs-
kosten für die Bearbeitung von Visumanträgen entsprechenden Gebühren (ABl. L 175 vom 29.6.2006, S. 77),
soweit sie sich auf die Gemeinsame Konsularische Instruktion bezieht,

— Artikel 4 Buchstabe b und Artikel 9 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Festlegung von Vorschriften über den kleinen Grenz-
verkehr an den Landaußengrenzen der Mitgliedstaaten sowie zur Änderung der Bestimmungen des Überein-
kommens von Schengen (ABl. L 405 vom 30.12.2006, S. 1),

— Entscheidung 2006/684/EG des Rates vom 5. Oktober 2006 zur Änderung von Anlage 2 Liste A der Gemein-
samen Konsularischen Instruktion betreffend die Visumpflicht für die Inhaber von indonesischen Diplomaten-
und Dienstpässen (ABl. L 280 vom 12.10.2006, S. 29),

— Entscheidung 2007/519/EG des Rates vom 16. Juli 2007 zur Änderung von Teil 2 des Schengener Konsulta-
tionsnetzes (Pflichtenheft) (ABl. L 192 vom 24.7.2007, S. 26).
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ANHANG II

Verzeichnis der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von
2003, die für die betreffenden Mitgliedstaaten in ihren Beziehungen zum Vereinigten Königreich Großbritannien

und Nordirland in Kraft zu setzen sind

1. In Bezug auf das Schengener Durchführungsübereinkommen:

Artikel 40 und Artikel 42 und 43, soweit sie mit Artikel 40 im Zusammenhang stehen.

2. Sonstige Bestimmungen:

a) Folgender Beschluss des mit dem Schengener Durchführungsübereinkommen eingesetzten Exekutivausschusses:

Beschluss des Exekutivausschusses vom 16. Dezember 1998 bezüglich des Leitfadens zur grenzüberschreitenden
polizeilichen Zusammenarbeit (SCH/Com-ex (98) 52).

b) Folgender anderer Rechtsakt:

Beschluss 2003/725/JI des Rates vom 2. Oktober 2003 zur Änderung von Artikel 40 Absätze 1 und 7 des
Übereinkommens zur Durchführung des Schengener Übereinkommens vom 14. Juni 1985 betreffend den schritt-
weisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (ABl. L 260 vom 11.10.2003, S. 37).
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 4. Dezember 2007

zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG bezüglich der Liste der in Drittländern für die
Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 5823)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/802/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 1999/2/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über mit ionisie-
renden Strahlen behandelte Lebensmittel und Lebensmittelbe-
standteile (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 1999/2/EG darf ein mit ionisie-
renden Strahlen behandeltes Lebensmittel aus einem
Drittland nur dann eingeführt werden, wenn es in einer
von der Gemeinschaft zugelassenen Bestrahlungsanlage
behandelt wurde.

(2) Mit der Entscheidung 2002/840/EG der Kommission (2)
wurde eine Liste der zu diesem Zweck zugelassenen An-
lagen festgelegt.

(3) Der Kommission ging über die zuständigen Stellen ein
Antrag auf Zulassung zweier Bestrahlungsanlagen in
Thailand zu. Experten der Kommission inspizierten die
Bestrahlungsanlagen, um zu überprüfen, ob sie die An-
forderungen der Richtlinie 1999/2/EG erfüllen, und um
insbesondere festzustellen, ob durch die amtliche Über-
wachung die Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 7
der genannten Richtlinie gewährleistet wird.

(4) Die Anlagen in Thailand erfüllten die meisten Anforde-
rungen der Richtlinie 1999/2/EG. Die von der Kommis-
sion festgestellten Mängel wurden von den zuständigen
thailändischen Behörden in geeigneter Weise behoben.

(5) Die Entscheidung 2002/840/EG sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die
Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Entscheidung 2002/840/EG wird gemäß dem
Anhang der vorliegenden Entscheidung geändert.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 4. Dezember 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Folgende Anlagen werden in die Liste im Anhang der Entscheidung 2002/840/EG aufgenommen:

Nr.: EU-AIF 07-2006

THAI IRRADIATION CENTER
Thailand Institute of Nuclear Technology (staatliche Einrichtung)
37 Moo 3, TECHNOPOLIS
Klong 5, Klong Luang
Pathumthani 12120
Thailand
Tel. (662) 577 4167 bis 71
Fax (662) 577 1945

Nr.: EU-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD
Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)
700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,
Amphur Muang,
Chonburi 20000
Thailand
Tel. (66) (0) 38 45 84 31 bis 4
Fax (66) (0) 38 45 84 35
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 6. Dezember 2007

zur Änderung der Entscheidungen 2005/731/EG und 2005/734/EG mit Blick auf eine Verlängerung
ihrer Geltungsdauer

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 5887)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/803/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit le-
benden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Geltungsdauer der Entscheidung 2005/731/EG der
Kommission vom 17. Oktober 2005 mit zusätzlichen
Vorschriften für die Überwachung von Wildvögeln auf
Geflügelpest (aviäre Influenza) (2) und der Entscheidung
2005/734/EG der Kommission vom 19. Oktober 2005
mit Biosicherheitsmaßnahmen zur Verringerung des Risi-
kos der Übertragung hoch pathogener aviärer Influenza-
A-Viren des Subtyps H5N1 von Wildvögeln auf Hausge-
flügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vogelarten
und zur Früherkennung der Krankheit in besonders ge-
fährdeten Gebieten (3) endet am 31. Dezember 2007.

(2) Da jedoch vor kurzem Ausbrüche dieser Seuche bei
Hausgeflügel und Wildvögeln in der Gemeinschaft auf-
traten und in Drittländern weiterhin auftreten, sollte die
Geltungsdauer dieser Entscheidungen verlängert werden.

(3) Die Entscheidungen 2005/731/EG und 2005/734/EG
sollten daher entsprechend geändert werden.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 4 der Entscheidung 2005/731/EG wird das Datum
„31. Dezember 2007“ durch das Datum „31. Dezember 2008“
ersetzt.

Artikel 2

In Artikel 4 der Entscheidung 2005/734/EG wird das Datum
„31. Dezember 2007“ durch das Datum „31. Dezember 2008“
ersetzt.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 6. Dezember 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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(2) ABl. L 274 vom 20.10.2005, S. 93. Entscheidung zuletzt geändert
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S. 54).

(3) ABl. L 274 vom 20.10.2005, S. 105. Entscheidung zuletzt geändert
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BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 6. Dezember 2007

zur Änderung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer
Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und dienste

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/804/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf den Beschluss 2002/627/EG der Kommission vom
29. Juli 2002 zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulie-
rungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 des Beschlusses 2002/627/EG
überprüft die Kommission regelmäßig das Verzeichnis
der von jedem Mitgliedstaat eingesetzten Regulierungsbe-
hörden, die für die laufende Beaufsichtigung des Marktes
der elektronischen Kommunikationsnetze und dienste zu-
ständig sind.

(2) Das Verzeichnis der zuständigen Behörden muss geändert
werden, um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens
Rechnung zu tragen und um Änderungen zu berücksich-

tigen, die einige Mitgliedstaaten in Bezug auf Namen und
Zuständigkeiten dieser Behörden gemeldet haben —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Anhang des Beschlusses 2002/627/EG wird durch den An-
hang dieses Beschlusses ersetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 6. Dezember 2007

Für die Kommission
Viviane REDING

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX —

ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK —

ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA — ANEXĂ

MITGLIEDERVERZEICHNIS DER ERG

Land Nationale Regulierungsbehörde

Belgique/België Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)

Bulgaria Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda Hellenic Telecommunications and Post Commission (EETT)

España Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Κύπρος Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)

Kypros Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Latvija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (ANRCTI)

Slovenija Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR)

Suomi Finland Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom Office of Communications (Ofcom)“
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III

(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte)

IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

GEMEINSAME AKTION 2007/805/GASP DES RATES

vom 6. Dezember 2007

zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Afrikanische Union

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 14, Artikel 18 Absatz 5 und Artikel 23 Ab-
satz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Afrikanische Union (AU) ist in den vergangenen Jah-
ren ein strategischer Akteur auf kontinentaler Ebene und
ein wichtiger internationaler Partner der Europäischen
Union (EU) geworden.

(2) Die EU hat bei zahlreichen Anlässen — unter anderem
im Rahmen der vom Europäischen Rat vom 15. und 16.
Dezember 2005 angenommenen Strategie „Die EU und
Afrika auf dem Weg zu einer strategischen Partnerschaft“
(im Folgenden als „EU-Strategie für Afrika“ bezeichnet —
die wichtige Rolle und die bedeutenden Leistungen der
AU anerkannt.

(3) Der Europäische Rat hat sich am 14. und 15. Dezember
2006 verpflichtet, die strategische Partnerschaft der EU
mit Afrika zu vertiefen und als eine konkrete Maßnahme
im Rahmen der entsprechenden vorrangigen Maßnahmen
für 2007 die EU-Präsenz bei der AU in Addis Abeba zu
verstärken.

(4) Die Ernennung eines Sonderbeauftragten der Europä-
ischen Union (EUSR) bei der AU mit dauerhaftem Ein-
satzort in Addis Abeba wird als geeignete Maßnahme
betrachtet, um eine verstärkte Präsenz der EU bei der
AU zu gewährleisten.

(5) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter hat empfohlen, Herrn
Koen Vervaeke zum EUSR bei der AU zu ernennen.

(6) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser
Gemeinsamen Aktion werden die langfristigen Strukturen
des EUSR-Büros auf der Grundlage eines vom Vorsitz in
enger Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär/Hohen
Vertreter, dem EUSR und der Kommission erstellten Be-
richts präzisiert und festgelegt.

(7) Der EUSR wird sein Mandat in einer Situation ausüben,
die sich möglicherweise verschlechtern wird und die Ziele
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gemäß
Artikel 11 des Vertrags beeinträchtigen könnte —

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Ernennung

Herr Koen Vervaeke wird für die Zeit vom 6. Dezember 2007
bis zum 31. Dezember 2008 zum Sonderbeauftragten der Eu-
ropäischen Union (EUSR) bei der Afrikanische Union (AU) er-
nannt. Ständiger Einsatzort des EUSR ist Addis Abeba.

Artikel 2

Politische Ziele

Das Mandat des EUSR beruht auf den in der EU Strategie für
Afrika dargelegten umfassenden politischen Zielen, die die Eu-
ropäische Union bei der Unterstützung der afrikanischen Bemü-
hungen um eine friedliche und demokratische Zukunft in Wohl-
stand anstrebt. Diese Ziele umfassen:

a) die Intensivierung des politischen Dialogs und der Beziehun-
gen zur AU im Allgemeinen;
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b) den Ausbau ihrer Partnerschaft mit der AU in allen in der
EU-Strategie für Afrika genannten Bereichen, die Weiterent-
wicklung und Umsetzung dieser Strategie in Partnerschaft
mit der AU, wobei sie den Grundsatz der Eigenverantwor-
tung Afrikas beachten und mit den Vertretern Afrikas in den
multilateralen Gremien enger zusammenarbeiten und sich
mit den multilateralen Partnern abstimmen will;

c) die Zusammenarbeit mit der AU und die Hilfe für die AU
durch Unterstützung des Aufbaus von Institutionen und
durch Intensivierung der Beziehungen zwischen den EU-
und den AU-Institutionen, unter anderem im Wege der Ent-
wicklungshilfe, um Folgendes zu fördern:

— Frieden und Sicherheit: Früherkennung, Verhütung, Be-
wältigung, Schlichtung und Beilegung von Konflikten,
Unterstützung der Bemühungen um Frieden und Stabili-
tät, Hilfen für den Wiederaufbau nach einem Konflikt;

— Menschenrechte und verantwortungsvolle Staatsführung:
Förderung und Schutz der Menschenrechte; Förderung
der Grundfreiheiten und der Achtung der Rechtsstaatlich-
keit; Unterstützung der afrikanischen Bemühungen um
eine Überwachung und Verbesserung der Staatsführung
im Wege des politischen Dialogs und der finanziellen
und technischen Hilfe; Stärkung der partizipativen De-
mokratie und der Rechenschaftspflicht; Unterstützung
des Kampfes gegen Korruption und organisierte Krimina-
lität sowie weitere Unterstützung für die Bemühungen,
das Thema der Kinder in bewaffneten Konflikten in sei-
nen sämtlichen Aspekten anzugehen;

— nachhaltiges Wachstum, regionale Integration und Han-
del: Unterstützung der Bemühungen um den Aufbau von
Verbundnetzen und einen leichteren Zugang der Men-
schen zu Wasser und Kanalisation, Energie und Informa-
tionstechnologien; Förderung eines stabilen, effizienten
und harmonisierten Rechtsrahmens für die Wirtschaft;
Unterstützung der Integration Afrikas in das Welthan-
delssystem, Unterstützung der afrikanischen Länder bei
der Einhaltung der EU-Vorschriften und Normen; Unter-
stützung Afrikas bei der Bewältigung der Auswirkungen
des Klimawandels;

— Investitionen in die Menschen: Unterstützung der Bemü-
hungen in den Bereichen der Gleichstellung der Ge-
schlechter, Gesundheit, Ernährungssicherheit und Bil-
dung, Förderung von Austauschprogrammen sowie von
Netzen zwischen Universitäten und Spitzenforschungs-
zentren, Bekämpfung der eigentlichen Ursachen der Mig-
ration.

Überdies wollen die EU und Afrika eine Gemeinsame Strategie
für den weiteren Ausbau und die Konsolidierung ihrer strategi-
schen Partnerschaft festlegen. Bei der Umsetzung dieser Gemein-
samen Strategie kommt der AU eine entscheidende Rolle zu.

Artikel 3

Mandat

Damit die Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik (GASP) und der Europäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (ESVP) der in Artikel 2 genannten Ziele verwirk-
licht werden, hat der EUSR den Auftrag,

a) beim Dialog mit der AU und der AU-Kommission in Addis
Abeba über das gesamte Spektrum der GASP-/ESVP-Fragen,
die im Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und der
AU behandelt werden, den Einfluss der EU insgesamt zu
stärken und für Abstimmung zu sorgen;

b) die politische Vertretung in einer Weise wahrzunehmen, die
der Bedeutung der EU als politischer, finanzieller und insti-
tutioneller Partner der AU gerecht wird, und für einen
grundlegenden Wandel in dieser Partnerschaft zu sorgen,
der der wachsenden weltweiten politischen Bedeutung der
AU Rechnung trägt;

c) sofern der Rat dies beschließt, die Standpunkte und Strate-
gien der EU in Krisensituationen, bei denen die AU eine
wichtige Rolle spielt und für die kein eigener EUSR ernannt
wurde, zu vertreten;

d) zu einer besseren Kohärenz, Kontinuität und Koordination
der EU-Strategien und Maßnahmen gegenüber der AU beizu-
tragen und für eine bessere Koordinierung des weiter gefass-
ten Kreises der Partner und eine Vertiefung der Beziehung
dieser Partner zur AU zu sorgen;

e) alle wichtigen Entwicklungen auf Ebene der AU aufmerksam
zu beobachten und darüber Bericht zu erstatten;

f) enge Kontakte zur AU-Kommission, zu den anderen AU-
Organen, den Missionen der afrikanischen subregionalen Or-
ganisationen bei der AU und den Missionen der AU-Mit-
gliedstaaten bei der AU zu pflegen;

g) die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der AU
und den afrikanischen subregionalen Organisationen insbe-
sondere in den Bereichen, in denen die EU Hilfe leistet, zu
fördern;

h) die AU auf Wunsch in den in der EU-Strategie für Afrika
genannten Bereichen zu beraten und zu unterstützen;

i) die AU beim Aufbau von Krisenbewältigungsfähigkeiten zu
beraten und zu unterstützen;

j) sich im Rahmen einer eindeutigen Aufgabenteilung mit den
Maßnahmen der EUSR, denen Mandate für AU-Mitgliedstaa-
ten/Regionen erteilt wurden, abzustimmen und diese Maß-
nahmen zu unterstützen, und
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k) zu den wichtigsten internationalen Partnern der AU in Addis
Abeba, insbesondere den Vereinten Nationen, sowie auch zu
den nichtstaatlichen Akteuren enge Kontakte in Bezug auf
das gesamte Spektrum der GASP-/ESVP-Fragen, die im Rah-
men der Beziehungen zwischen der EU und der AU behan-
delt werden, zu pflegen und die Abstimmung mit diesen
Partnern zu fördern.

Artikel 4

Ausführung des Mandats

(1) Der EUSR, der unter der Aufsicht und operativen Leitung
des Generalsekretärs/Hohen Vertreters handelt, ist für die Aus-
führung des Mandats verantwortlich.

(2) Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK)
unterhält eine enge Verbindung zu dem EUSR und bildet für
ihn die vorrangige Anlaufstelle im Rat. Vom PSK erhält der
EUSR im Rahmen des Mandats strategische Leitlinien und poli-
tische Vorgaben.

Artikel 5

Finanzierung

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur
Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Mandat des
EUSR in dem Zeitraum vom 6. Dezember 2007 bis zum
31. Mai 2008 beläuft sich auf 1 200 000 EUR.

(2) Ausgaben, die mit dem in Absatz 1 genannten Betrag
finanziert werden, sind ab dem 6. Dezember 2007 anrech-
nungsfähig. Alle Ausgaben werden gemäß den für den Gesamt-
haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften geltenden Vor-
schriften und Verfahren verwaltet, mit der Ausnahme, dass eine
etwaige Vorfinanzierung nicht im Eigentum der Gemeinschaft
verbleibt.

(3) Über die Verwaltung der Ausgaben wird ein Vertrag zwi-
schen dem EUSR und der Kommission geschlossen. Der EUSR
ist gegenüber der Kommission für alle Ausgaben rechenschafts-
pflichtig.

(4) Zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Man-
dat des EUSR im Zeitraum vom 1. Juni 2008 bis zum 31. De-
zember 2008 wird der entsprechende als finanzieller Bezugs-
rahmen dienende Betrag durch einen gesonderten Rechtsakt des
Rates festgesetzt.

Artikel 6

Aufstellung und Zusammensetzung des Arbeitsstabs

(1) Im Rahmen seines Mandats und der entsprechenden be-
reitgestellten Finanzmittel ist der EUSR dafür verantwortlich, in
Abstimmung mit dem Vorsitz, der von dem Generalsekretär/
Hohen Vertreter unterstützt wird, und unter voller Beteiligung

der Kommission seinen Arbeitsstab aufzustellen. Im Arbeitsstab
muss das für das Mandat erforderliche Fachwissen zu spezifi-
schen politischen Fragen vertreten sein. Der EUSR unterrichtet
den Generalsekretär/Hohen Vertreter, den Vorsitz und die Kom-
mission laufend über die Zusammensetzung seines Arbeitsstabs.

(2) Die Mitgliedstaaten und die Organe der Europäischen
Union können vorschlagen, Personal als Mitarbeiter des EUSR
abzuordnen. Die Besoldung des von einem Mitgliedstaat oder
einem Organ der Europäischen Union zum EUSR abgeordneten
Personals geht zulasten des betreffenden Mitgliedstaats oder des
betreffenden Organs der Europäischen Union. Experten, die von
den Mitgliedstaaten zum Generalsekretariat des Rates abgeord-
net worden sind, können auch eine Verwendung beim EUSR
erhalten. Sonstige internationale Mitarbeiter, die unter Vertrag
genommen werden, müssen die Staatsangehörigkeit eines EU-
Mitgliedstaats besitzen.

(3) Alle abgeordneten Mitglieder des Personals unterstehen
weiterhin der Aufsicht des Entsendestaats oder des sie entsend-
enden Organs der Europäischen Union und erfüllen ihre Pflich-
ten und handeln im Interesse des Mandats des EUSR.

(4) Nach Abschluss der in Artikel 14 genannten Anfangs-
phase unterteilt sich das Personal des EUSR grundsätzlich in
eine Abteilung für Politik, eine Abteilung für Frieden und Si-
cherheit sowie eine Verwaltungsabteilung.

Artikel 7

Vorrechte und Befreiungen des EUSR und seiner
Mitarbeiter

Die Vorrechte, Befreiungen und sonstigen Garantien, die für die
Erfüllung und den reibungslosen Ablauf der Mission des EUSR
und seiner Mitarbeiter erforderlich sind, werden gegebenenfalls
mit der gastgebenden Institution/den gastgebenden Institutionen
vereinbart. Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewähren
die hierfür erforderliche Unterstützung.

Artikel 8

Sicherheit von EU-Verschlusssachen

Der EUSR und die Mitglieder seines Arbeitsstabs beachten die
Grundsätze und Mindeststandards für die Sicherheit, die im Be-
schluss 2001/264/EG des Rates vom 19. März 2001 über die
Annahme der Sicherheitsvorschriften des Rates (1) niedergelegt
sind, insbesondere im Umgang mit EU-Verschlusssachen.

Artikel 9

Zugang zu Informationen und logistische Unterstützung

(1) Die Mitgliedstaaten, die Kommission und das General-
sekretariat des Rates stellen sicher, dass der EUSR Zugang zu
allen relevanten Informationen erhält.
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(2) Der Vorsitz, die Kommission und/oder die Mitgliedstaaten
leisten gegebenenfalls logistische Unterstützung in der Region.

Artikel 10

Sicherheit

Der EUSR trifft gemäß dem Konzept der EU für die Sicherheit
des im Rahmen des Titels V des Vertrags in operativer Funktion
außerhalb der Europäischen Union eingesetzten Personals im
Einklang gemäß seinem Mandat und der Sicherheitslage in sei-
nem geografischen Zuständigkeitsgebiet alle nach vernünftigem
Ermessen durchführbaren Maßnahmen für die Sicherheit des
ihm direkt unterstellten Personals, insbesondere indem er

a) einen missionsspezifischen Sicherheitsplan auf der Grundlage
von Leitlinien des Generalsekretariats des Rates ausarbeitet,
der missionsspezifische objekt-, organisations- und verfah-
rensbezogene Sicherheitsmaßnahmen, Vorschriften für die
sichere Abwicklung des Transports des Personals in das Mis-
sionsgebiet und innerhalb dieses Gebiets, Vorschriften für die
Bewältigung von sicherheitsrelevanten Zwischenfällen und
einen Notfall- und Evakuierungsplan für die Mission enthal-
ten muss;

b) gewährleistet, dass das gesamte außerhalb der Europäischen
Union eingesetzte Personal einen an die Bedingungen im
Missionsgebiet angepassten Versicherungsschutz gegen große
Risiken genießt;

c) gewährleistet, dass alle außerhalb der Europäischen Union
einzusetzenden Mitglieder seines Arbeitsstabs, einschließlich
des vor Ort verpflichteten Personals, eine angemessene Si-
cherheitsausbildung vor oder bei Ankunft im Missionsgebiet
erhalten haben, und zwar auf der Grundlage der Risikoein-
stufungen, die das Generalsekretariat des Rates dem jeweili-
gen Missionsgebiet zugewiesen hat;

d) gewährleistet, dass alle vereinbarten Empfehlungen, die im
Anschluss an die regelmäßigen Sicherheitsbewertungen abge-
geben wurden, umgesetzt werden, und dem Generalsekretär/
Hohen Vertreter, dem Rat und der Kommission schriftliche
Berichte über die Umsetzung der Empfehlungen und andere
sicherheitsrelevante Fragen im Rahmen der Zwischenberichte
und der Berichte über die Ausführung des Mandats vorlegt.

Artikel 11

Berichterstattung

Der EUSR erstattet dem Generalsekretär/Hohen Vertreter und
dem PSK regelmäßig mündlich und schriftlich Bericht. Er er-
stattet erforderlichenfalls auch den Arbeitsgruppen Bericht. Die
regelmäßigen schriftlichen Berichte werden über das COREU-
Netz verteilt. Auf Empfehlung des Generalsekretärs/Hohen Ver-
treters oder des PSK kann der EUSR dem Rat (Allgemeine An-
gelegenheiten und Außenbeziehungen) Bericht erstatten.

Artikel 12

Koordinierung

Der EUSR fördert die Gesamtkoordinierung der EU-Politik. Er
trägt dazu bei, dass alle vor Ort eingesetzten EU-Instrumente
kohärent zusammenwirken, damit die politischen Ziele der EU
erreicht werden. Die Tätigkeiten des EUSR werden mit denen
des Vorsitzes und der Kommission sowie gegebenenfalls mit
denen anderer EUSR, die in der Region tätig sind, abgestimmt.
Der EUSR unterrichtet die Vertretungen der Mitgliedstaaten und
der Kommission regelmäßig über seine Arbeit.

Vor Ort hält er engen Kontakt zum Vorsitz, zur Kommission
und zu den Leitern der Vertretungen der Mitgliedstaaten, die
alles tun, um ihn bei der Ausführung seines Mandats zu unter-
stützen. Der EUSR unterhält ferner Verbindungen zu anderen
internationalen und regionalen Akteuren vor Ort.

Artikel 13

Überprüfung

Die Durchführung dieser Gemeinsamen Aktion und ihre Kohä-
renz mit anderen von der Europäischen Union in der Region
geleisteten Beiträgen wird regelmäßig überprüft. Der EUSR legt
dem Generalsekretär/Hohen Vertreter, dem Rat und der Kom-
mission vor Ende September 2008 einen umfassenden Bericht
über die Ausführung des Mandats vor. Dieser Bericht dient als
Grundlage für die Bewertung des Mandats in den einschlägigen
Arbeitsgruppen und im PSK. In diesem Zusammenhang gibt der
Generalsekretär/Hohe Vertreter dem PSK gegenüber entspre-
chende Empfehlungen ab.

Artikel 14

Anfängliche Einrichtung und weiterer Ausbau

(1) Bis Mitte April 2008 berichtet der Vorsitz, der hierbei eng
mit dem Generalsekretär/Hohen Vertreter, dem EUSR und der
Kommission zusammenarbeitet, dem Rat über die Einrichtung
des Büros in der Anfangsphase des Mandats sowie über dessen
weiteren Ausbau und dessen weitere Strukturierung bis zum
Ende des in Artikel 1 festgelegten Mandatszeitraums. In diesem
Bericht wird insbesondere Folgendes behandelt:

— die langfristigen Strukturen und Verfahren;

— das Berichterstattungssystem;

— die Herstellung gleichwertiger Bedingungen für Personal, das
ähnliche Aufgaben wahrnimmt, auf allen Ebenen.

Dieser Bericht wird vom Rat geprüft, der anschließend über das
weitere Vorgehen beschließt.

(2) Vor Ende Oktober 2008 legt der Vorsitz, der hierbei eng
mit dem Generalsekretär/Hohen Vertreter, dem EUSR und der
Kommission zusammenarbeitet, dem Rat einen umfassenden
Bericht über Zukunft und Organisation des Büros vor.
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Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Artikel 16

Veröffentlichung

Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. COSTA
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GEMEINSAME AKTION 2007/806/GASP DES RATES

vom 6. Dezember 2007

zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 2005/797/GASP zur Polizeimission der Europäischen
Union für die Palästinensischen Gebiete

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 14. November 2005 die Gemeinsame
Aktion 2005/797/GASP zur Polizeimission der Europä-
ischen Union für die Palästinensischen Gebiete (1) für ei-
nen Zeitraum von drei Jahren angenommen. Die opera-
tive Phase von EUPOL COPPS ist am 1. Januar 2006
angelaufen.

(2) Der Rat hat am 18. Juni 2007 Leitlinien für die Anord-
nungs- und Kontrollstruktur ziviler Krisenbewältigungs-
operationen der EU gebilligt; in diesen Leitlinien ist ins-
besondere vorgesehen, dass ein Ziviler Operationsführer
bei der Planung und Durchführung aller zivilen Krisen-
bewältigungsoperationen unter der politischen Kontrolle
und strategischen Leitung des Politischen und Sicherheits-
politischen Komitees und unter der Gesamtverantwor-
tung des Generalsekretärs/Hohen Vertreters für die
GASP die Anordnungsbefugnis und Kontrollbefugnis
auf strategischer Ebene ausübt; ferner sehen die Leitlinien
vor, dass der Direktor des im Ratssekretariat eingerichte-
ten Zivilen Planungs- und Durchführungsstabs bei allen
zivilen Krisenbewältigungsoperationen als Ziviler Opera-
tionsführer fungiert.

(3) Die vorgenannte Anordnungs- und Kontrollstruktur lässt
die vertragliche Verantwortung des Missionsleiters gegen-
über der Kommission für die Ausführung des Missions-
haushalts unberührt.

(4) Die im Ratssekretariat eingerichtete Kapazität zur perma-
nenten Lageüberwachung sollte für die Mission aktiviert
werden.

(5) Die Gemeinsame Aktion 2005/797/GASP sollte entspre-
chend geändert werden —

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Die Gemeinsame Aktion 2005/797/GASP wird wie folgt geän-
dert:

1. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 5a

Ziviler Operationsführer

(1) Der Direktor des Zivilen Planungs- und Durchfüh-
rungsstabs (CPCC) fungiert als Ziviler Operationsführer für
EUPOL COPPS.

(2) Der Zivile Operationsführer übt unter der politischen
Kontrolle und strategischen Leitung des PSK und unter der
Gesamtverantwortung des Generalsekretärs/Hohen Vertreters
bei EUPOL COPPS die Anordnungs- und Kontrollbefugnis
auf strategischer Ebene aus.

(3) Der Zivile Operationsführer stellt eine ordnungsge-
mäße und effiziente Umsetzung der Ratsbeschlüsse und der
Beschlüsse des PSK sicher und erteilt zu diesem Zweck erfor-
derlichenfalls auch strategische Weisungen an den Missions-
leiter.

(4) Das abgeordnete Personal untersteht in jeder Hinsicht
weiterhin den zuständigen Stellen der abordnenden Staaten
oder EU-Organe. Die nationalen Behörden übertragen die
Einsatzkontrolle über ihr Personal, ihre Teams und ihre Ein-
heiten auf den Zivilen Operationsführer.

(5) Der Zivile Operationsführer trägt die Gesamtverant-
wortung dafür, dass die Fürsorgepflicht der EU einwandfrei
ausgeübt wird.

(6) Der Zivile Operationsführer und der Sonderbeauftragte
der Europäischen Union (EUSR) konsultieren einander bei
Bedarf.“

2. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Missionsleiter

(1) Der Missionsleiter trägt die Verantwortung für die Mis-
sion im Einsatzgebiet und übt die diesbezüglichen Anord-
nungs- und Kontrollbefugnisse aus.

(2) Der Missionsleiter übt die ihm vom Zivilen Opera-
tionsführer übertragenen Anordnungs- und Kontrollbefug-
nisse über das Personal, die Teams und die Einheiten der
beitragenden Staaten aus und trägt zudem die administrative
und logistische Verantwortung, die sich auch auf die der
Mission zur Verfügung gestellten Einsatzmittel, Ressourcen
und Informationen erstreckt.
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(3) Der Missionsleiter erteilt dem gesamten Missionsper-
sonal, das in diesem Falle auch die Unterstützungskompo-
nente in Brüssel umfasst, Weisungen zum Zwecke der wirk-
samen Durchführung von EUPOL COPPS vor Ort, nimmt die
Koordinierung und die laufenden Geschäfte der Mission wahr
und leistet dabei den strategischen Weisungen des Zivilen
Operationsführers Folge.

(4) Der Missionsleiter trägt die Verantwortung für die
Ausführung des Missionshaushalts. Zu diesem Zweck unter-
zeichnet er einen Vertrag mit der Kommission.

(5) Der Missionsleiter übt die Disziplinargewalt über das
Personal aus. Für abgeordnetes Personal liegt die Zuständig-
keit für Disziplinarmaßnahmen bei den jeweiligen nationalen
Behörden oder dem betreffenden EU-Organ.

(6) Der Missionsleiter vertritt EUPOL COPPS im Einsatz-
gebiet und sorgt für eine angemessene Außenwirkung der
Mission.

(7) Der Missionsleiter stimmt sich gegebenenfalls mit an-
deren EU-Akteuren vor Ort ab. Der Missionsleiter erhält un-
beschadet der Befehlskette vom EUSR vor Ort politische
Handlungsempfehlungen.“

3. Artikel 8 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Das Personal erfüllt seine Pflichten und handelt im
Interesse der Mission. Das Personal hat die Grundsätze und
Mindeststandards für die Sicherheit einzuhalten, die im Be-
schluss 2001/264/EG des Rates vom 19. März 2001 über
die Annahme der Sicherheitsvorschriften des Rates (*) festge-
legt sind.
___________
(*) ABl. L 101 vom 11.4.2001, S. 1. Geändert durch den

Beschluss 2007/438/EG (ABl. L 164 vom 26.6.2007,
S. 24).“

4. Artikel 10 erhält folgende Fassung:

„Artikel 10

Befehlskette

(1) Als Krisenbewältigungsoperation hat EUPOL COPPS
eine einheitliche Befehlskette.

(2) Das PSK nimmt unter der Verantwortung des Rates
die politische Kontrolle und strategische Leitung von EUPOL
COPPS wahr.

(3) Der Zivile Operationsführer, der der politischen Kon-
trolle und strategischen Leitung des PSK und der Gesamtver-
antwortung des Generalsekretärs/Hohen Vertreters unter-

steht, ist der Befehlshaber von EUPOL COPPS auf strategi-
scher Ebene und erteilt als solcher dem Missionsleiter Wei-
sungen und Ratschläge und leistet technische Unterstützung.

(4) Der Zivile Operationsführer erstattet dem Rat über
den Generalsekretär/Hohen Vertreter Bericht.

(5) Der Missionsleiter übt die Anordnungs- und Kontroll-
befugnisse über EUPOL COPPS im Einsatzgebiet aus und
untersteht unmittelbar dem Zivilen Operationsführer.“

5. Artikel 11 erhält folgende Fassung:

„Artikel 11

Politische Kontrolle und strategische Leitung

(1) Das PSK nimmt unter der Verantwortung des Rates
die politische Kontrolle und strategische Leitung der Mission
wahr. Der Rat ermächtigt das PSK, für diesen Zweck die
geeigneten Beschlüsse nach Artikel 25 des Vertrags zu fassen.
Diese Ermächtigung schließt die Befugnis zur Ernennung ei-
nes Missionsleiters auf Vorschlag des Generalsekretärs/Hohen
Vertreters und zur Änderung des OPLAN ein. Sie umfasst
auch die Befugnis, weitere Beschlüsse hinsichtlich der Ernen-
nung des Missionsleiters zu fassen. Die Befugnis zur Ent-
scheidung über die Ziele und die Beendigung der Mission
verbleibt beim Rat.

(2) Das PSK erstattet dem Rat regelmäßig Bericht.

(3) Das PSK erhält regelmäßig und je nach Bedarf Berichte
des Zivilen Operationsführers und des Missionsleiters zu in
ihre Zuständigkeitsbereiche fallenden Fragen.“

6. Artikel 13 erhält folgende Fassung:

„Artikel 13

Sicherheit

(1) Der Zivile Operationsführer leitet die vom Missions-
leiter vorzunehmende Planung von Sicherheitsmaßnahmen
und sorgt für deren ordnungsgemäße und effektive Umset-
zung bei EUPOL COPPS gemäß den Artikeln 5a und 10 in
Abstimmung mit dem Sicherheitsbüro des Rates.

(2) Der Missionsleiter trägt die Verantwortung für die Si-
cherheit der Operation und die Einhaltung der für die Ope-
ration geltenden Mindestsicherheitsanforderungen im Ein-
klang mit dem Konzept der Europäischen Union für die
Sicherheit des im Rahmen des Titels V des Vertrags in ope-
rativer Funktion außerhalb der Europäischen Union einge-
setzten Personals sowie mit den einschlägigen Begleitdoku-
menten.
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(3) Der Missionsleiter wird von einem für die Mission
zuständigen Sicherheitsbeauftragten (MSO) unterstützt, der
ihm Bericht erstattet und auch mit dem Sicherheitsbüro
des Rates engen dienstlichen Kontakt unterhält.

(4) Das Personal von EUPOL COPPS absolviert vor Auf-
nahme seiner Tätigkeit ein obligatorisches Sicherheitstraining
im Einklang mit dem OPLAN. Es erhält auch regelmäßige
Auffrischübungen im Einsatzgebiet, die vom MSO organisiert
werden.“

7. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 16a

Permanente Lageüberwachung

Die Kapazität zur permanenten Lageüberwachung wird für
EUPOL COPPS aktiviert.“

8. In Artikel 18 wird folgender Absatz angefügt:

„Ferner werden die Beschlüsse des PSK nach Artikel 11 Ab-
satz 1 hinsichtlich der Ernennung des Missionsleiters im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.“

Artikel 2

Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Artikel 3

Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. COSTA
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GEMEINSAME AKTION 2007/807/GASP DES RATES

vom 6. Dezember 2007

zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 2005/889/GASP zur Einrichtung einer Mission der
Europäischen Union zur Unterstützung des Grenzschutzes am Grenzübergang Rafah (EU BAM

Rafah)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 25. November 2005 die Gemeinsame
Aktion 2005/889/GASP zur Einrichtung einer Mission
der Europäischen Union zur Unterstützung des Grenz-
schutzes am Grenzübergang Rafah (EU BAM Rafah) (1)
angenommen.

(2) Der Rat hat am 18. Juni 2007 Leitlinien für die Anord-
nungs- und Kontrollstruktur ziviler Krisenbewältigungs-
operationen der EU gebilligt. In diesen Leitlinien ist ins-
besondere vorgesehen, dass ein Ziviler Operationsführer
bei der Planung und Durchführung aller zivilen Krisen-
bewältigungsoperationen unter der politischen Kontrolle
und strategischen Leitung des Politischen und Sicherheits-
politischen Komitees und unter der Gesamtverantwor-
tung des Generalsekretärs/Hohen Vertreters für die
GASP die Anordnungsbefugnis und Kontrollbefugnis
auf strategischer Ebene ausübt. Ferner sehen die Leitlinien
vor, dass der Direktor des im Ratssekretariat eingerichte-
ten Zivilen Planungs- und Durchführungsstabs bei allen
zivilen Krisenbewältigungsoperationen als Ziviler Opera-
tionsführer fungiert.

(3) Die vorgenannte Anordnungs- und Kontrollstruktur
sollte die vertragliche Verantwortung des Missionsleiters
gegenüber der Kommission für die Ausführung des Mis-
sionshaushalts unberührt lassen.

(4) Die im Ratssekretariat eingerichtete Kapazität zur perma-
nenten Lageüberwachung sollte für die Mission aktiviert
werden.

(5) Die Gemeinsame Aktion 2005/889/GASP sollte entspre-
chend geändert werden —

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Die Gemeinsame Aktion 2005/889/GASP wird wie folgt geän-
dert:

1. Es wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 4a

Ziviler Operationsführer

(1) Der Direktor des Zivilen Planungs- und Durchfüh-
rungsstabs fungiert als Ziviler Operationsführer für die EU
BAM Rafah.

(2) Der Zivile Operationsführer übt unter der politischen
Kontrolle und strategischen Leitung des Politischen und Si-
cherheitspolitischen Komitees (PSK) und unter der Gesamt-
verantwortung des Generalsekretärs/Hohen Vertreters bei EU
BAM Rafah die Anordnungs- und Kontrollbefugnis auf stra-
tegischer Ebene aus.

(3) Der Zivile Operationsführer stellt eine ordnungsge-
mäße und effiziente Umsetzung der Beschlüsse des Rates
und der Beschlüsse des PSK sicher und erteilt zu diesem
Zweck erforderlichenfalls auch strategische Weisungen an
den Missionsleiter.

(4) Das abgeordnete Personal untersteht in jeder Hinsicht
weiterhin den zuständigen Stellen der abordnenden Staaten
oder Organe der EU. Die nationalen Behörden übertragen die
Einsatzkontrolle über ihr Personal, ihre Teams und ihre Ein-
heiten auf den Zivilen Operationsführer.

(5) Der Zivile Operationsführer trägt die Gesamtverant-
wortung dafür, dass die Fürsorgepflicht der EU einwandfrei
ausgeübt wird.

(6) Der Zivile Operationsführer und der EU-Sonderbeauf-
tragte konsultieren einander bei Bedarf.“

2. Die Absätze 2 bis 8 von Artikel 5 erhalten folgende Fassung:

„(2) Der Missionsleiter trägt die Verantwortung für die
Mission im Einsatzgebiet und übt die diesbezüglichen Anord-
nungs- und Kontrollbefugnisse aus.

(3) Der Missionsleiter übt die ihm vom Zivilen Opera-
tionsführer übertragenen Anordnungs- und Kontrollbefug-
nisse über das Personal, die Teams und die Einheiten der
beitragenden Staaten aus und trägt zudem die administrative
und logistische Verantwortung, die sich auch auf die der
Mission zur Verfügung gestellten Einsatzmittel, Ressourcen
und Informationen erstreckt.
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(4) Der Missionsleiter erteilt dem gesamten Missionsper-
sonal Weisungen zur wirksamen Durchführung der EU BAM
Rafah vor Ort, nimmt die Koordinierung und die laufenden
Geschäfte der Mission wahr und leistet dabei den strategi-
schen Weisungen des Zivilen Operationsführers Folge.

(5) Der Missionsleiter trägt die Verantwortung für die
Ausführung des Missionshaushalts. Hierzu unterzeichnet er
einen Vertrag mit der Kommission.

(6) Der Missionsleiter übt die Disziplinargewalt über das
Personal aus. Für abgeordnetes Personal liegt die Zuständig-
keit für Disziplinarmaßnahmen bei der betreffenden nationa-
len Behörde oder dem betreffenden Organ der EU.

(7) Der Missionsleiter vertritt die EU BAM Rafah im Ein-
satzgebiet und gewährleistet eine angemessene Außenwir-
kung der Mission.

(8) Der Missionsleiter stimmt sich gegebenenfalls mit an-
deren EU-Akteuren vor Ort ab. Der Missionsleiter erhält un-
beschadet der Befehlskette vom EU-Sonderbeauftragten vor
Ort politische Handlungsempfehlungen.“

3. Artikel 7 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Das Personal erfüllt seine Pflichten und handelt im
Interesse der Mission. Das Personal hat die Grundsätze und
Mindeststandards für die Sicherheit einzuhalten, die im Be-
schluss 2001/264/EG des Rates vom 19. März 2001 über
die Annahme der Sicherheitsvorschriften des Rates (*) festge-
legt sind.

___________
(*) ABl. L 101 vom 11.4.2001, S. 1. Beschluss zuletzt ge-

ändert durch den Beschluss 2007/438/EG (ABl. L 164
vom 26.6.2007, S. 24).“.

4. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

„Artikel 9

Befehlskette

(1) Als Krisenbewältigungsoperation hat die EU BAM Ra-
fah eine einheitliche Befehlskette.

(2) Das PSK nimmt unter der Verantwortung des Rates
die politische Kontrolle und strategische Leitung der EU BAM
Rafah wahr.

(3) Der Zivile Operationsführer, der der politischen Kon-
trolle und strategischen Leitung des PSK und der Gesamtver-
antwortung des Generalsekretärs/Hohen Vertreters unter-
steht, ist der Befehlshaber der EU BAM Rafah auf strategi-
scher Ebene und erteilt als solcher dem Missionsleiter Wei-
sungen und Ratschläge und leistet technische Unterstützung.

(4) Der Zivile Operationsführer erstattet dem Rat über
den Generalsekretär/Hohen Vertreter Bericht.

(5) Der Missionsleiter übt die Anordnungs- und Kontroll-
befugnisse über EU BAM Rafah im Einsatzgebiet aus und
untersteht unmittelbar dem Zivilen Operationsführer.“

5. Artikel 10 erhält folgende Fassung:

„Artikel 10

Politische Kontrolle und strategische Leitung

(1) Das PSK nimmt unter der Verantwortung des Rates
die politische Kontrolle und strategische Leitung der Mission
wahr. Der Rat ermächtigt das PSK, für diesen Zweck die
entsprechenden Beschlüsse nach Artikel 25 des Vertrags zu
fassen. Diese Ermächtigung schließt die Befugnis zur Ernen-
nung eines Missionsleiters auf Vorschlag des Generalsekre-
tärs/Hohen Vertreters und zur Änderung des OPLAN ein.
Sie umfasst auch die Befugnis, weitere Beschlüsse hinsichtlich
der Ernennung des Missionsleiters zu fassen. Die Befugnis
zur Entscheidung über die Ziele und die Beendigung der
Mission verbleibt beim Rat.

(2) Das PSK erstattet dem Rat regelmäßig Bericht.

(3) Das PSK erhält regelmäßig und je nach Bedarf Berichte
des Zivilen Operationsführers und des Missionsleiters zu den
in ihre Zuständigkeitsbereiche fallenden Fragen.“

6. Artikel 12 erhält folgende Fassung

„Artikel 12

Sicherheit

(1) Der Zivile Operationsführer leitet die vom Missions-
leiter vorzunehmende Planung der Sicherheitsmaßnahmen
und sorgt für deren ordnungsgemäße und effektive Umset-
zung der EU BAM Rafah gemäß den Artikeln 4a und 9 in
Abstimmung mit dem Sicherheitsbüro des Generalsekreta-
riats des Rates.
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(2) Der Missionsleiter trägt die Verantwortung für die Si-
cherheit der Operation und die Einhaltung der für die Ope-
ration geltenden Mindestsicherheitsanforderungen im Ein-
klang mit dem Konzept der Europäischen Union für die
Sicherheit des im Rahmen des Titels V des Vertrags in ope-
rativer Funktion außerhalb der Europäischen Union einge-
setzten Personals sowie mit den einschlägigen Begleitdoku-
menten.

(3) Der Missionsleiter wird von einem Sicherheitsbeauf-
tragten (CSO) unterstützt, der ihm Bericht erstattet und
auch mit dem Sicherheitsbüro des Generalsekretariats des
Rates engen dienstlichen Kontakt unterhält.

(4) Das Personal der EU BAM Rafah absolviert vor Auf-
nahme seiner Tätigkeit ein obligatorisches Sicherheitstraining
im Einklang mit dem OPLAN. Es erhält auch regelmäßige
Auffrischübungen im Einsatzgebiet, die vom CSO organisiert
werden.“

7. Es wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 15a

Permanente Lageüberwachung

Die Kapazität zur permanenten Lageüberwachung wird für
EU BAM Rafah aktiviert.“

8. Dem Artikel 18 wird folgender Absatz angefügt:

„Der Beschluss des PSK in Bezug auf die Ernennung des
Missionsleiters gemäß Artikel 10 Absatz 1 wird im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlicht.“

Artikel 2

Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Artikel 3

Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. COSTA
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BESCHLUSS 2007/808/GASP DES RATES

vom 6. Dezember 2007

zur Änderung des Beschlusses 2006/807/GASP über die Polizeimission der Europäischen Union für
die Palästinensischen Gebiete

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Gemeinsame Aktion 2005/797/GASP des Rates
vom 14. November 2005 zur Polizeimission der Europäischen
Union für die Palästinensischen Gebiete (1), insbesondere auf
Artikel 14 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 2
zweiter Gedankenstrich des Vertrags über die Europäische
Union,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 14. November 2005 nahm der Rat die Gemeinsame
Aktion 2005/797/GASP an, mit der die Polizeimission
der Europäischen Union für die Palästinensischen Gebiete
für einen Zeitraum von drei Jahren eingerichtet wurde.
Die Durchführungsphase der Mission hat am 1. Januar
2006 begonnen.

(2) Am 20. November 2006 nahm der Rat den Beschluss
2006/807/GASP (2) an, in dem für den Zeitraum vom
1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 ein Haus-
halt von 2 800 000 EUR zur Deckung der Kosten der
Mission vorgesehen wurde.

(3) Dieser Haushalt sollte auch die Kosten der Mission für die
Zeit vom 1. Januar 2007 bis zum 29. Februar 2008
decken —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 1 des Beschlusses 2006/807/GASP erhält folgende Fas-
sung:

„Artikel 1

(1) Der endgültige Haushalt für die Mission für die Zeit
vom 1. Januar 2007 bis zum 29. Februar 2008 beträgt
2 800 000 EUR.

(2) Der Rat beschließt vor dem 29. Februar 2008 über
den Haushalt der EUPOL COPPS für den Zeitraum vom
1. März 2008 bis zum 31. Dezember 2008.“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. COSTA
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GEMEINSAME AKTION 2007/809/GASP DES RATES

vom 6. Dezember 2007

zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 2007/108/GASP zur Verlängerung des Mandats des
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Sudan

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 14, Artikel 18 Absatz 5 und Artikel 23 Ab-
satz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 15. Februar 2007 die Gemeinsame Ak-
tion 2007/108/GASP zur Verlängerung des Mandats des
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Su-
dan (1) angenommen.

(2) Am 19. April 2007 hat der Rat den Beschluss
2007/238/GASP (2) angenommen, mit dem Herr Torben
Brylle für den Zeitraum vom 1. Mai 2007 bis zum 29.
Februar 2008 zum Sonderbeauftragten der Europäischen
Union (EUSR) für den Sudan ernannt wird.

(3) Der Rat hat am 15. Oktober 2007 die Gemeinsame Ak-
tion 2007/677/GASP über die militärische Operation der
Europäischen Union in der Republik Tschad und der
Zentralafrikanischen Republik (3) (EUFOR Tchad/RCA)
angenommen, in der auch festgelegt wird, welche Rolle
dem EUSR für den Sudan im Zusammenhang mit der
militärischen Operation der EU zukommt.

(4) Das Mandat des EUSR für den Sudan sollte entsprechend
geändert werden —

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Die Gemeinsame Aktion 2007/108/GASP wird wie folgt geän-
dert:

1. In Artikel 2 wird der bisherige Wortlaut Absatz 1 und der
folgende neue Absatz wird angefügt:

„(2) Das Mandat des EUSR beruht ferner auf den politi-
schen Zielen, die die Europäische Union im Zusammenhang
mit der Gemeinsamen Aktion 2007/677/GASP des Rates
vom 15. Oktober 2007 über die militärische Operation
der Europäischen Union in der Republik Tschad und der
Zentralafrikanischen Republik (*) (EUFOR Tchad/RCA) ver-
folgt.“

___________
(*) ABl. L 279 vom 23.10.2007, S. 21.

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Mandat

(1) Um die politischen Ziele zu erreichen, hat der EUSR
den Auftrag,

a) zur AU, zur Regierung des Sudan, zur Regierung des
Südsudan, zu den bewaffneten Bewegungen in Darfur
und anderen sudanesischen Parteien sowie zu Nichtregie-
rungsorganisationen Verbindung zu halten und mit den
VN und anderen relevanten internationalen Akteuren eng
zusammenzuarbeiten, um die politischen Ziele der Union
zu verfolgen;

b) die Union im Darfur-Darfur-Dialog, bei den hochrangi-
gen Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses sowie nach
Bedarf bei anderen relevanten Zusammenkünften zu ver-
treten;

c) die Union, wann immer dies möglich ist, in den Bewer-
tungs- und Evaluierungskommissionen des Umfassenden
Friedensabkommens (CPA) und des Darfur-Friedensab-
kommens (DPA) zu vertreten;

d) die Entwicklungen bei der Umsetzung des Friedensab-
kommens für Ostsudan (ESPA) zu beobachten;

e) die Kohärenz zwischen dem Beitrag der Union zur Kri-
senbewältigung in Darfur und den allgemeinen politi-
schen Beziehungen der Union zum Sudan sicherzustellen;

f) im Hinblick auf die Menschenrechte, einschließlich der
Rechte der Kinder und Frauen, und die Bekämpfung
der Straffreiheit im Sudan die Situation zu beobachten
und regelmäßige Kontakte zu den sudanesischen Behör-
den, der AU und den VN, insbesondere zum Amt des
Hohen Kommissars für Menschenrechte, zu den in der
Region tätigen Menschenrechtsbeobachtern und zur An-
klagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs zu un-
terhalten;

g) zum Vorsitz, zum Generalsekretär/Hohen Vertreter sowie
im Rahmen der EUFOR Tchad/RCA zum Befehlshaber
der EU-Operation und zum Befehlshaber der EU-Einsatz-
kräfte Verbindung zu halten, um für eine enge Abstim-
mung der jeweiligen Tätigkeit bei der Durchführung der
Gemeinsamen Aktion 2007/667/GASP zu sorgen; ferner
ist auch mit den Delegationen der Kommission vor Ort
für eine enge Abstimmung zu sorgen;
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h) den Generalsekretär/Hohen Vertreter im Rahmen der
Durchführung der Gemeinsamen Aktion
2007/677/GASP bei seinen Kontakten zu den Vereinten
Nationen, den Behörden der Republik Tschad, der Zent-
ralafrikanischen Republik und der Nachbarländer sowie
zu anderen wichtigen Akteuren zu unterstützen;

i) dem Befehlshaber der EU-Einsatzkräfte der EUFOR
Tchad/RCA unbeschadet der militärischen Befehlskette
insbesondere in Fragen mit einer regionalen politischen
Dimension politische Handlungsempfehlungen zu geben;

j) sich bei seinen mit der EUFOR Tchad/RCA in Zusam-
menhang stehenden Aufgaben in Fragen mit sicherheits-
politischer Dimension von dem Befehlshaber der EU-Ein-
satzkräfte beraten zu lassen.

(2) Zur Erfüllung seines Mandats verfährt der EUSR unter
anderem wie folgt:

a) Er verschafft sich kontinuierlich einen Überblick über alle
Aktivitäten der Union;

b) er stellt die Koordinierung und Kohärenz der Beiträge der
Union zur Mission der Afrikanischen Union in Sudan
(AMIS) sicher;

c) er sorgt für eine enge Koordinierung und Abstimmung
der Maßnahmen der Union im Zusammenhang mit der
Operation EUFOR Tchad/RCA;

d) er unterstützt den politischen Prozess und die politischen
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des
CPA, des DPA und des ESPA, und

e) er verfolgt, inwieweit die sudanesischen Parteien den ein-
schlägigen Resolutionen des VN-Sicherheitsrats (insbeson-
dere den Resolutionen 1556 (2004), 1564 (2004), 1591
(2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706
(2006) und 1769 (2007)) nachkommen, und erstattet
darüber Bericht.“

3. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgenden Wortlaut:

„(3) Der EUSR erstattet dem PSK regelmäßig Bericht über
die Lage in Darfur und die Unterstützung der Union für die
AMIS sowie über die Lage im gesamten Sudan ebenso wie
über die Lage in der Republik Tschad und in der Zentral-
afrikanischen Republik im Zusammenhang mit der EUFOR
Tchad/RCA.“

Artikel 2

Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Artikel 3

Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. COSTA
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung des Beschlusses 2007/775/EG der Kommission vom 13. November 2007 zur Aufhebung des
Beschlusses 1999/572/EG über die Annahme von Verpflichtungen im Rahmen der Antidumpingverfahren
betreffend Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China, Ungarn,

Indien, der Republik Korea, Mexiko, Polen, Südafrika und der Ukraine

(Amtsblatt der Europäischen Union L 312 vom 30. November 2007)

Die Veröffentlichung des Beschlusses 2007/775/EG ist als null und nichtig anzusehen.
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